
sammlung auch Z dieser Thematik beachtenswerte ÄAussagen gemacht hat Die etzte
Bischofssynode hat dieses Anliegen aufgegriffen und weitergeführt. Es ist eın Charak-
teristikum des I1 Vatikanums, $ die ellung der Priester vorwiegend Verhält-
nis um Bischofsamt gesehen hat Daraus ergeben sich Folgerungen für das rchliche
en Wie die Bischöfe, haben auch die Priester als deren Mitarb  eiter, die dem Bischofs-
kollegium zugeordnet sind, auf Grund der Weihe e1Ne universal-göttliche Sendung und
tragen deshalb Verantwortung für die Gesamtkirche, von der aıuch die vorgeschriebene
Inkardination eine D:  l0zese  e.. nich  n dispensieren kann. In der Di  Ozese  A hat das Konzil die
Idee des alten Presbyteriums 1 belebt und dadurch die Gemeinschaft der Priester mit
dem Bischof und ihre Beteiligung n der Leitung der D  10zese  H+< Von IN ngebahnt
Zahlreiche Anregungen und vorläufige Anordnungen sind gegeben. jele juridische
Fragen arren noch einer endgültigen Lösung. Gie SIN allem der KRevision des
kirchlichen Gesetzbuches aufgetragen. aps Paul hat dazu bemerkt: „Die neuen
(‚esetze S12 durch das Aggiornamento gefordert und mussen  ED der Lebendigkeit der
Kirche 1enen. Sie müssen aber mıiıt der Offenbarung kohärent bleiben®.”
Es geht bei der Erneuerung der irche nich‘  ern nUu] ein Aufholen oder Einholen, das
doch ımmer NUTrT.- eın Nachhinken y geht vielmehr Leben der Kirch:  (D un die
Sicht und Einschätzung des jeweiligen Augenblicks auf den Tag hin, den Gott als den
„seinen“ ausersehen hat, und der Gottes ursprüngliche Absicht Vollendung
Diesem Ziel wWwıssen sich Bischöfe und Priester gemeinsamer Verantwortung und
sakramentaler Verbundenheit verpflichtet. Um dieses gem!  same Bemühen bittet £1]  in
Bischof seine Mitbrüder priesterlichen Dienst.
6 AAS LVI (1966),

RAFAEL KLEINER

Die ast tragen helfen (Gal 6, 2}
Über Beziehungen der Priester Zu ihremZ
Das 1T Vatikanum hat Verheirateten den ugang Diakonat eröffnet: hat allem
die Stellung des Bischofs ctark hervorgehoben; ür die Priester gab Ermahnungen
und vermehrte Arbeitszuweisung. So entstand das Bonmot „Pour les eveques tout
pouvoir DPOUT les diacres tout plaisir POUTF les pretres tout Ouvrir.“ Das 1äßt erken-
Nnen, dafß sich auch 1n den Beziehungen der Priester Bischof die allgemeinen Pro-
eme un Autorität, ihre Begründung und Ausübung ] besonders bemerkbar _-

chen, Wenn auch diesbezüglich die Priester uneins cind. Die einen rufen nach ctraffer
Führung, klarer Weisung „Von oben  M und eindeutiger Verurteilung (solange der
Bischof ihrer Meinung ist); die anderen wollen alles und edes mitbestimmen und WUTFr-  +
den den Bischof anı ijebsten als Diskussionsleiter eines Führungskollektivs sehen: die
große Mehrzahl aber ist froh, wenn 61e miıt SO wenig als möglich oberhirtlichen Verord-
nNungen bedacht, selbständig und in eigener Initiative ihren Dienst den Gemeinden
tun kann'

Das zeigen dre  1 Untersuchungen auf, die den Erzdiözesen Wien und Salzburg Owlie  e iın
beiden österreichischen Kirchenprovinzen 1970/71 ge| wurden. (Vgl Zulehner!

Graupe, Wie Priester heute leben. Herder, Wien 10970, und die hektographierten Ergeb-
nisse der Fragebogenaktion der österreichischen Bischofskonferenz und des erzbischöflichen
Ordinariates Salzburg.) Prozent des Klerus hatten ein vertrauensvolles, 40 Prozent eın
korrektes Verhältnis ihrem Bischof. D ist ermutigend für die Bischöfe und stellt der
Priesterschaft eın schönes eugnis Aaus Aber ist auch eın Talent, mit dem eiten
w RPIN müssen, damit nicht 1Ur bewahrt, n PIN SOBRaTr vermehrt wird. Denn hinter
der Bezeichnung „korrekt“ versteckt sich nicht wenig esignation.
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sammlung auch zu dieser Thematik beachtenswerte Aussagen gemacht hat. Die letzte 
Bischofssynode hat dieses Anliegen aufgegriffen und weitergeführt. Es ist ein Charak­
teristikum des II. Vatikanums, daß es die Stellung der Priester vorwiegend im Verhält­
nis zum Bischofsamt gesehen hat. Daraus ergeben sich Folgerungen für das kirchliche 
Leben. Wie die Bischöfe, haben auch die Priester als deren Mitarbeiter, die dem Bischofs­
kollegium zugeordnet sind, auf Grund der Weihe eine universal-göttliche Sendung und 
tragen deshalb Verantwortung für die Gesamtkirche, von der auch die vorgeschriebene 
Inkardination in eine Diözese nicht dispensieren kann. In der Diözese hat das Konzil die 
Idee des alten Presbyteriums neu belebt und dadurch die Gemeinschaft der Priester mit 
dem Bischof und ihre Beteiligung an der Leitung der Diözese von neuem angebahnt. 
Zahlreiche Anregungen und vorläufige Anordnungen sind gegeben. Viele juridische 
Fragen harren noch einer endgültigen Lösung. Sie sind vor allem der Revision des 
kirchlichen Gesetzbuches aufgetragen. Papst Paul VI. hat dazu bemerkt: ,,Die neuen 
Gesetze sind durch das Aggiomamento gefordert und müssen der Lebendigkeit der 
Kirche dienen. Sie müssen aber mit der Offenbarung kohärent bleiben38." 

Es geht bei der Erneuerung der Kirche nicht nur um ein Aufholen oder Einholen, dag 
doch immer nur ein Nachhinken wäre. Es geht vielmehr im Leben der Kirche um die 
Sicht und Einschätzung des jeweiligen Augenblicks auf den Tag hin, den Gott als den 
,,seinen" ausersehen hat, und der Gottes ursprüngliche Absicht zur Vollendung führt. 
Diesem Ziel wissen sich Bischöfe und Priester in gemeinsamer Verantwortung und 
sakramentaler Verbundenheit verpßichtet. Um dieses gemeinsame Bemühen bittet ein 
Bischof seine Mitbrüder im priesterlichen Dienst. 

38 AAS LVIII (1966), 801 f. 

RAFAEL JOSEF KLEINER 

Die Last tragen helfen ( Gai 6, 2) 
Ober die Beziehungen der Priester zu ihrem Bischof 

Das II. Vatikanum hat Verheirateten den Zugang zum Diakonat eröffnet; hat vor allem 
die Stellung des Bischofs stark hervorgehoben; für die Priester gab es Ermahnungen 
und vermehrte Arbeitszuweisung. So entstand das Bonmot: ,,Pour les ev~ques tout 
pouvoir - pour les diacres tout plaisir - pour les pr~tres tout ouvrir." Das läßt erken­
nen, daß sich auch in den Beziehungen der Priester zum Bischof die allgemeinen Pro­
bleme um Autorität, ihre Begründung und Ausübung ganz besonders bemerkbar ma­
chen, wenn auch diesbezüglich die Priester uneins sind. Die einen rufen nach straffer 
Führung, klarer Weisung „von oben" und eindeutiger Verurteilung (solange der 
Bischof ihrer Meinung ist); die anderen wollen alles und jedes mitbestimmen und wür­
den den Bischof am liebsten als Diskussionsleiter eines Führungskollektivs sehen; die 
große Mehrzahl aber ist froh, wenn sie mit so wenig als möglich oberhirtlichen Verord­
nungen bedacht, selbständig und in eigener Initiative ihren Dienst an den Gemeinden 
tun kann1

• 

1 Das zeigen drei Untersuchungen auf, die in den Erzdiözesen Wien und Salzburg sowie in 
beiden österreichischen Kirchenprovinzen 1970/71 durchgeführt wurden. (Vgl. P. Zulehner/ 
5. Graupe, Wie Priester heute leben. Herder, Wien 1970, und die hektographierten Ergeb­
nisse der Fragebogenaktion der österreichischen Bischofskonferenz und des erzbischöflichen 
Ordinariates Salzburg.) 45 Prozent des Klerus hatten ein vertrauensvolles, 49 Prozent ein 
korrektes Verhältnis zu ihrem Bischof. Das ist ermutigend für die Bischöfe und stellt der 
Priesterschaft ein schönes Zeugnis aus. Aber es ist auch ein Talent, mit dem beide Seiten 
wuchern müssen, damit es nicht nur bewahrt, sondern sogar vermehrt wird. Denn hinter 
der Bezeichnung "korrektu versteckt sich nicht wenig Resignation. 
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|! 1“l dem  Anliegen der „Kollegialität” hatten die Konzilsväter mehr tbestimmung
gesamtkirchlichen Anliegen und mehr Selbständigkeit in teilkirchlichen ragen durch-

es Eine natürliche Folge WAaärl, daßß die Priester ihrerseits nach mehr „Kollegialität”
mit ihrem Bischof als „COoperatores ordinis eius“” verlangten. Sie zeigten sich skeptisch
gegenüber einer ZUu starken Aufwertung der bischöflichen Machtstellung, eren Auswir-
kungen S1Ie mehr betrafen als die der römischen Zentralen, die ja doch weit Weiır
Das erwIies sich jedoch als Fehlschluß. Denn die Bischöfe sin! mehrheitlich sehr wohl
bereit, den Konsens mit ihren Presbyterien zusuchen. Nur wird ihnen dies VO  5 höchsten

A &-  pn immer eicht gemacht“.
Die Il Bischofsynode 10771 verabschiedete das Dokument über das priesterliche jenst-
amt®. der Einleitung heißt „Die Beziehungen zwischen Bischöfen und Priestern
werden dem noch schwieriger, dem sich die Amtsausübung immer mehr
diversifiziert. Die heutige Gesellschaft gliedert sich viele ITuppen, enen VPeT-
schiedene Disziplinen gelten, 1€e verschiedene ompetenzen und apostolische Methoden
fordern  L In den konkreten Hinweisen des D Teiles lesen WI: „Der Dienst der Auto-
tat und der ollzug eines nicht bloß passıven Gehorsams sollen eist des Glaubens,

gegenseitiger Liebe, 1n freundschaftlichem Vertrauen und eständigem, geduldigen
1  Og geschehen, ( la die Zusammenarbeit und die verantwortliche Mitwirkung der
Presbyter mıit dem Bischof sich aufrichtig, menschlich und zugleich übernatürlich
stalte. Die persönliche Freiheit, die der eigenen Berufung und den gottgegebenen Charis-
ien entspricht, SOWIe die geordnete Solidarität aller Dienst der Gemeinschaft
und ZUm Nutzen der Sendung sind die zwel Bedingungen, die das spezifisch pastorale
Handeln der Kirche estimmen sollen. Für solche gungen soll die Auto: des
Bischofs, die Geiste des Dienens auszuüben ist, bürgen”.“ Ohne uns auf grundsätz-
iche Erörterungen oder auch auf geschichtliche Überlegungen einzulassen, wenden
uns den Konkretisierungen Z die den bei weıfem schwierigeren Teil des Problems
ausmachen, weil überall auch 1er „Gott oder der eufe etail sitzen“”.

l|  i der persönlichen egegnung
Die Beziehungen zwischen Priestern und Bischof cind kein vVoxn übrigen Leben isoliertes
Fak Gije S1N! geprägt von ererbten und anerzZOgeNeEN, bewußten und unbewußten,
allgemein menschlichen oder auch spezifisch umweltbedingten, von weltlichen und kle-
rikalen, egalitären patriarchalischen erhaltensweisen und Mustern. Sie hängen ab

der herrschenden „theologischen ode”, aber auch gesellschaftlichen Ideolo-
gl Vom Gt+il dieser Beziehungen hängt ein eträchtlicher des Gelingens der Sen-
dung die Menschen und des Dienstes an ihnen ab abei kommt nicht zuletzt

en die Bischöfe bei der Synode die mehrheitlichen Meinungen ihrer Priester
Ort-retent? Wohl nicht immer. Besonders kraß zeigt sich eses Fak;

meldungen der nord- und üdame:  anischen Synodenteilnehmer a  it den Eingaben der
nationalen Priesterräte und den Befragungsergebnissen diesem Raum vergleicht.
eine rühmliche Ausname.
österreichische Bischofskonferenz mit Bischof Weber TaZz, als Vertreter War diesbezüglich
Der voaom Papst gebilligte Text des Synodendokuments findet 8i  Q- eutscher Übersetzung
H  lier

erKorr (1971), 5834—5
viele nNeEUC, D 1  in kirchlichen Dokumenten ungewohnte Ööne auf. icht

wenige, S diversen spontanen Priestergruppen und nationalen ereinigungen der
Priesterräte  y gegebene Anregungen und rhobene Forderungen, wiıe si1e in Chur, L970
in und 19' Rom selbst bei der sogenannten „Parallelsynode der kontestieren-
den Priestergruppen aut geworden sind es: z7wischen den Zeilen zu esen.
Diese Phänomene waren ben eın WEeis die Bischöfe und * allem mn die kurialen
Dikasterien, immer schwieriger wird, anderen vorzuschreiben, Aa S1e i oder nicht

sollen, ohne vorher bDei der Erstellung eines flichtenkatalogs on  ‚S ausreichendem M  S
mitreden Zu lassen.

Mit dem· Anliegen der „Kollegialität" hatten die Konzilsväter mehr Mitbesttmmung 
in gesamtkirchlichen Anliegen und mehr Selbständigkeit in teilkirchlichen Fragen durch­
gesetzt. Eine natürliche Folge war, daß die Priester ihrerseits nach mehr „Kollegialität" 
mit ihrem Bischof als „cooperatores ordinis eius" verlangten. Sie zeigten sich skeptisch 
gegenüber einer zu starken Aufwertung der bischöflichen Machtstellung, deren Auswir­
kungen sie mehr betrafen als die der römischen Zentralen, die ja doch weit weg sind. 
Das erwies sich jedoch als Fehlschluß. Denn die Bischöfe sind mehrheitlich sehr wohl 
bereit, den Konsens mit ihren Presbyterien zusuchen. Nur wird ihnen dies von höchsten 
Stellen aus nicht immer leicht gemachtl. 

Die II. Bischofsynode 1971 verabschiedete das Dokument über das priesterliche Dienst­
amt3. In der Einleitung heißt es: ,,Die Beziehungen zwischen Bischöfen und Priestern 
werden i1' dem Maß noch schwieriger, in dem sich die Amtsausübung immer mehr 
diversifiziert. Die heutige Gesellschaft gliedert sich in viele Gruppen, in denen ver­
schiedene Disziplinen gelten, die verschiedene Kompetenzen und apostolische Methoden 
fordern." In den konkreten Hinweisen des 2. Teiles lesen wir: ,,Der Dienst der Auto­
rität und der Vollzug eines nicht bloß passiven Gehorsams sollen im Geist des Glaubens, 
in gegenseitiger Liebe, in freundschaftlichem Vertrauen und beständigem, geduldigen 
Dialog geschehen, so daß die Zus~enarbeit und die verantwortliche Mitwirkung der 
Presbyter mit dem . Bischof sich aufrichtig, menschlich und zugleich übernatürlich ge­
s~alte. Die persönliche Freiheit, die der eigenen Berufung und den gottgegebenen Charis­
men entspricht, sowie die geordnete Solidarität aller im Dienst an der Gemeinschaft 
und zum Nutzen der Sendung sind die zwei Bedingungen, die das spezifisch pastorale 
Handeln der Kirche bestimmen sollen. Für solche Bedingungen soll die Autorität des 
Bischofs, die im Geiste des Dienens auszuüben ist, bürgen'." Ohne uns auf grundsätz­
liche Erörterungen oder auch auf geschichtliche Oberlegungen einzulassen, wenden wir 
uns den Konkretisierungen zu, die den bei weitem schwierigeren Teil des Problems 
ausmachen, weil überall - so auch hier - ,,Gott oder der Teufel im Detail sitzen". 

I. Bereidte der pers6nlidten Begegnung 

Die Beziehungen zwischen Priestern und Bischof sind kein vom übrigen Leben isoliertes 
Faktum. Sie sind geprägt von ererbten und anerzogenen, bewußten und unbewußten, 
allgemein menschlichen oder auch spezifisch umweltbedingten, von weltlichen und kle­
rikalen, egalitären und patriarchalischen Verhaltensweisen und Mustern. Sie hängen ab 
von der herrschenden „theologischen Mode", aber auch von gesellschaftlichen Ideolo­
gien. Vom Stil dieser Beziehungen hängt ein beträchtlicher Teil des Gelingens der Sen­
dung für die Menschen und des Dienstes an ihnen ab. Dabei kommt es nicht zuletzt 

1 Haben die Bischöfe bei der II. Synode die mehrheitlichen Meinungen ihrer Priester ver­
treten? Wohl nicht immer. Besonders kraß zeigt sich dieses Faktum, wenn man die Wort­
meldungen der nord- und südamerikanischen Synodenteilnehmer mit den Eingaben der 
nationalen Priesterräte und den Befragungsergebnissen aus diesem Raum vergleicht. Die 
österreichische Bischofskonferenz mit Bischof Weber (Graz) als Vertreter war diesbezüglich 
eine rühmliche Ausri.ame. 

3 Der vom Papst gebilligte Text des Synodendokuments findet sich in deutscher Obersetzung 
in HerKorr XII (1971), 584-591. 

" Hier klingen viele neue, bisher in kirchlichen Dokumenten ungewohnte Töne auf. Nicht 
wenige, von diversen spontanen Priestergruppen und nationalen Vereinigungen der 
Priesterräte gegebene Anregungen und erhobene Forderungen, wie sie 1969 in Chur, 1970 
in Brüssel un4 1971 in Rom selbst bei der sogenannten „Parallelsynode11 der kontestieren­
den Priestergruppen laut geworden waren1 sind zumindest zwischen den Zeilen zu lesen. 
Diese Phänomene waren eben ein Hinweis für die Bischöfe und vor allem für die kurialen 
Dikasterien, daß es immer schwieriger wird, anderen vorzuschreiben, was sie tun oder nicht 
tun sollen, ohne sie vorher bei der Erstellung eines PBichtenkatalogs in ausreichendem Maß 
mitreden zu lassen. 
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darauf an, ob Bischof und Priester einander Mitmenschen sten, alg
Mitälteste und Mitbrüder, Vorgesetzer und Mitarbeiter begegnen.
. Ihr beiderseitiges Verhältnis ZUr Autorität es diesen entscheidend, obei
wiederum die kindlichen Erfahrungen mit dem eigenen Vater und mit anderen „Auto-
ritätspersonen” eine Rolle spielen., Werden Trotzalter und pubertäre anzipations-
s  WUNns!  che, Antriebe Selbstbehauptung oder Erlebnisse der eigenen Grenze innerhalb
der Familie Gruppe) z  er bewältigt, SO ommen diese Mängel Ängste oder ÄAgres-
sionen gerade Krisenfall später Tageslicht. Besteht e1ne unaufgearbeitete Mutter-
beziehung übertriebene indung oder Bindungsmangel), färbt dies auch auf
Beziehung ur „Mutter Kirche“ ab bzw. auf die räger ihrer Vollmachten. Eindrül
die echeten, Vom Deminarregens, S ersten Pfarrer des jungen Kaplans, i!]lili
„Kurialen Beamten ausgehen dies und viele andere Imponderabilien sin| e5, die wıe
einzelne Steine eines Mosaiks das Bild des Bischofs „präfabrizieren“, wıe dieser Vom
VOTN Priester „gesehen WIF.|  d”, ehe ©T überhaupt begegnet ist. Kein!  m geringe olle
spielen dabei auch die rteile und eile, wiıie 612e Gespräch der Kleriker S  G
sich ceit jeher üblich sind und die stellung allmählich formen.
Ahnliches konnte g feststellen, '‘ einer  H3 äaltester Sohn von den tern schon
ung Verantwortung Seine Geschwister übertragen wenn als einziges
oder auch letztgeborenes 1g ittelpunk stand oder V  Pn einen dikta-
torischen Vater hatte 1e5 alles wird Se1IN! späteren prägen, wıle alc Bischof

Priestern umgeht, wIıe der Versuchung der Macht widerstehen, cich f  ur  &s Argu-
mente anderer öffnen, . Manipulationen des übergeordneten pparats den Frei-
heitsraum der Anvertrauten erweitern und kann er das, wWas hat
und wıe 05 tut oder unterläßt, seine persönliche Lebensgeschichte ein. Jeder, ob
Bischof oder Priester, tragt aran und darf erwarten, daß ihm der andere dabei tragen
hift, ohne demütigen wollen.
2, elcher Art die gegenseitigen Beziehungen später Se1in werden, hängt davon ab, ob
und wie 05 zwischen (künftigem) Priester und Bischof Begegnungen kommt, die ech!  er
persönlichen Charakter haben, auch schon während der Zeit der Ausbildung des Semi-
naristen. Einer sollte die Ideen und Hoffnungen, clie Schwierigkeiten und Bangigkeiten
des andern kennenlernen. Der Theologiestudent WIT!  d entdecken, daß der Spruch „iraue
niemand über dreißig“ nicht stimmt; dem Bischof wird aufgehen, wieviel Idealismus
und selbständiges Urteil anghaarige, bluejeanstragende Studenten sich haben. Fall-
weise kann sich eın echtes Meister-Schüler-Verhältnis anbahnen, aber einer muß sich
eben den anderen alc einzelnen und inoffiziellen Rahmen Zeit nehmen. Damit
wird der Background geschaffen, laß das bei der Ordination gegebene Gehorsamsver-
sprechen kein leerer Ritus bleibe, sondern Von er Füllt werde verantwortungs-
bewußtem, diskretem Befehlen und mitverantwortlichem, unkompliziertem Gehorchen.
Dann W}  rd sich der Bischof gründlich überlegen (und auch mıit dem Betroffenen abspre-
chen), welcher erste Posten den ungen der passende ıst und wie sich mit seinem
ers „Chef“ vertragen wird.

Das Ordinariat (Generalvikariat) ıst eine Behörde, wıe schon seın Name sagt. Auch
die im Geist versammelte Christengemeinde braucht Behörden, den enschen
dienen. Das ist bei jedem Dienstleistungsbetrieb Die Behörde acht das „Aufseher-
amt“ des Bischofs erst wirksam, zugleich acht s1e seinen Dienst unpersönlich; sie Vel-

sorgt ihn mit Informationen und verschafft ihm Distanz Entscheidungen, zugleich
trennt der Apparat Von den enschen und -  er unzugänglich Untergeord-
ete Entscheidungsbefugnisse wird der Bischo$£ delegieren, damit gibt er seinen Namen
her manches, wWas ihm später leid kann nicht en Bereichen, bei jeder
rage alle Betroffenen mitbes  en lassen, die der Didzese ektiv *!5l!
soll; 50 gewöhnt sich esen „kürzeren Wegll und wendet auch dort wWo  “
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darauf an, ob Bischof und Priester einander als Mitmenschen und Mitchristen, als 
Mitälteste und Mitbrüder, als Vorgesetzer und Mitarbeiter begegnen. 

:r.. Ihr beiderseitiges Verhältnis zur Autorität bestimmt diesen Stil entscheidend, wobei 
wiederum die kindlichen Erfahrungen mit dem eigenen Vater und mit anderen „Auto­
ritätspersonen" eine Rolle spielen. Werden Trotzalter und pubertäre Emanzipations­
wünsche, Antriebe zur Selbstbehauptung oder &lebnisse der eigenen Grenze innerhalb 
der Familie (Gruppe) nicht bewältigt, so kommen diese Mängel als Ängste oder Agres­
sionen gerade im Krisenfall später ans Tageslicht. Besteht eine unaufgearbeitete Mutter­
beziehung (übertriebene Bindung oder Bindungsmangel), so färbt dies auch auf die 
Beziehung zur „Mutter Kirche" ab bzw. auf die Träger ihrer Vollmachten. Eindrücke, 
die vom Katecheten, vom Seminarregens, vom ersten Pfarrer des jungen Kaplans, vom 
„Kurialen Beamten" ausgehen - dies und viele andere Imponderabilien sind es, die wie 
einzelne Steine eines Mosaiks das Bild des Bischofs „präfabrizieren", wie dieser vom 
vom Priester „gesehen wird", ehe er ihm überhaupt begegnet ist. Keine geringe Rolle 
spielen dabei auch die Urteile und Vorurteile, wie sie im Gespräch der Kleriker unter 
sich seit jeher üblich sind und die Einstellung allmählich formen. 
Ähnliches konnte man feststellen, wenn einer als ältester Sohn von den Eltern schon 
jung Verantwortung für seine Geschwister übertragen bekam, wenn er als einziges 
oder auch letztgeborenes Kind ständig im Mittelpunkt stand oder wenn er einen dikta­
torischen Vater hatte: dies alles wird seinen späteren Stil prägen, wie er als Bischof mit 
seinen Priestern umgeht, wie er der Versuchung der Macht widerstehen, sich für Argu­
mente anderer öffnen, gegen Manipulationen des übergeordneten Apparats den Frei­
heitsraum der Anvertrauten erweitern will und kann. Jeder bringt in das, was er hat 
und wie er es tut oder unterläßt, seine persönliche Lebensgeschichte ein. Jeder, ob 
Bischof oder Priester, trägt daran und darf erwarten, daß ihm der andere dabei tragen 
hift, ohne ihn demütigen zu wollen. 

2. Welcher Art die gegenseitigen Beziehungen später sein werden, hängt davon ab, ob 
und wie es zwischen (künftigem) Priester und Bischof zu Begegnungen kommt, die echt 
persönlichen Charakter haben, auch schon während der Zeit der Ausbildung des Semi­
naristen. Einer sollte die Ideen und Hoffnungen, die Schwierigkeiten und Bangigkeiten 
des andern kennenlernen. Der Theologiestudent wird entdecken, daß der Spruch „ Traue 
niemand über dreißig" nicht stimmt; dem Bischof wird aufgehen, wieviel Idealismus 
und selbständiges Urteil langhaarige, bluejeanstragende Studenten in sich haben. Fall­
weise kann sich ein echtes Meister-Schüler-Verhältnis anbahnen, aber einer muS sich 
eben für den anderen als einzelnen und im inoffiziellen Rahmen Zeit nehmen. Damit 
wird der Background geschaffen, daß das bei der Ordination gegebene Gehorsamsver­
sprechen kein leerer Ritus bleibe, sondern von beiden erfüllt werde in verantwortungs­
bewußtem, diskretem Befehlen und mitverantwortlichem, unkompliziertem Gehorchen. 
Dann wird sich der Bischof gründlich überlegen (und auch mit dem Betroffenen abspre­
chen), welcher erste Posten für den Jungen der passende ist und wie er sich mit seinem 
ersten „Chef" vertragen wird. 

3. Das Ordinariat (Generalvikariat) ist eine Behörde, wie schon sein Name sagt. Auch 
die im Geist versammelte Christengemeinde braucht Behörden, um den Menschen zu 
dienen. Das ist bei jedem Dienstleistungsbetrieb so. Die Behörde macht das „Aufseher­
amt" des Bischofs erst wirksam, zugleich macht sie seinen Dienst unpersönlich; sie ver­
sorgt ihn mit Informationen und verschafft ihm Distanz für Entscheidungen, zugleich 
trennt ihn der Apparat von den Menschen und macht ihn unzugänglich. Untergeord­
nete Entscheidungsbefugnisse wird der Bischof delegieren, damit gibt er seinen Namen 
her für manches, was ihm später leid tut. Er kann nicht in allen Bereichen, bei jeder 
Frage alle Betroffenen mitbestimmen lassen, wenn die Leitung der Diözese effektiv sein 
soll; so gewöhnt er sich an diesen „kürzeren Weg" und wendet ihn auch dort an, wo 
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el autokratisch Das alles H+  möge bedacht werden, WEe] sich der Bischof
Tragt, Warudnl seine Priester ergisch sind BCH ZU viele detaillierte Verord-
NUungenN, komplizierten Verwaltungskram, sinnlose tatistiken, lästige Kontrollinstan-
ZEN, steit-formelle Visitationen, überquellende Kirchenbürokratie. Sicher G-  en selten
nrecht aber das alles belastet die persönlich me1Ils: gutien Beziehungen ZWIS!  chen
Priestern und Bischof mit einigen nötigen aber noch mehr unnötigen Spannungen Des-

bräuchte der eıne den andern nich:  . grundsätzlich bequem oder undiszipliniert,
der andere den einen nicht mifßtrauisch und tatorisch halten!

Auch diözesanef Apparat kann benützt und gebändigt werden wıie Roboter,
darf weder „Herrschaftsinstrument“” noch „Klagemauer“ werden. muß
durchlässig Seın „Menschlichkeit” darf die direkten ugänge zwischen den Admini-
strierenden und den Administrierten nicht unl der exakten Mech\: oder unpersön-
lichen Tak: oder alles gleichmachenden Kanonistik willen bdichten wollen. ersön-
liche Vorsprachen bei Bischof und jenen, die al seiner Anteil haben, sind
eine Lebensfrage 1e „human relations”. Die JTür des Bischofs sollte nicht Ur offen-
stehen den, der eintreten will, den Priester, sondern auch den, der
„Geh  ause Ööfter verlassen und seiıne Priester außen besuchen soll, den ischo: D:  hese
„Pastoralvisiten“ sind ebenso wichtig wIıie die offiziellen Pfarrvisitationen und wichtiger
als die „Repräsentationspflichten bloßen erzierung gesellschaftlicher Anlässe.

Qualifikationsprüfungen wıe Triennalexamen, Pfarrkonkurs, Lehramtsprüfungen,
Spezialisierungen und die nötige dauernde theologische Weiterbildung sind Bereiche,

enen der Bischof bzw. sein Vertreter) und die Priester einander begegnen.
ergibt sich S( die Gelegenheit Zu ussprachen über Probleme der Verkündigung, der
turgie, der Gemeindepastoral, der soziologischen Voraussetzungen, der Seelsorgestra-
tegie, der politischen Implikationen, der iözesanen Personalplanung, Priester und
Bischof begegnen einander direkt, ohne Zwischenschaltung vVon Gremien, Informationen
und Impulse können zirkulieren, Sehr ewäh: hat sich die Form der Pastoraltage mut
einer ganz konkreten Themenstellung, bei denen die Priester Motivationen und Metho-
den für die angepaßteurallgemeiner Beschlüsse kennenlernen, ihre Erfah-
rung einbringen und den Bischof daran +eilnehmen lassen. Go verschwindet siıe das
ungute Gefühl, Nnur unmündige Exekutoren Von „Maßnahmen“ sein, die sie Für
falsch halten oder icht verstehen. 59 wird cdie Seelsorge auch davor bewahrt, eın „Gilas-
perlenspiel” der Ordinariatsbürokratie, der Konferenzen und Gremien Z werden.
Überhaupt werfen Personalinvestitionen, Z finanzielle Zuschüsse von seiten des
Bischofs für gezielte che Weiterbildung der Priester die besten ewinne ab. Nur
sollten beide Teile AÄAngst Glaubensverunsicherung und ihre Einbildung, ohne-
hin schon les ZU wWwI1ssen und BeNUg Erfahrung haben, endli: ablegen.
Wenn sich der Bischof selbst \].‚ diesem gemeinschaftlichen rozeß der Aneignung
nachkonziliarer eologie ausschließt, macht sich celbst und anderen die Arbeit
schwer. Man wird mıe So alt, SO machtl& 50 erfahren, laß ıan sich eisten könnte,
auf Weiterbildung verzichten. Für sich allein Buch lesen genügt oft

nich  er (ein „theologischer“ Tag Woche ıst keine verlorene Zeit!), muß auch
die ebende Stimme eines Referenten hören, einer Arbeitsgruppe geben und ehmen
und 1n einer Kursgemeinschaft integriert werden, Einsichten Zu vertiefen, Lücken
I schließen, Irrtümer korrigieren und Einstellungen bei sich celbst ...  dern lassen.
Auch Bischof sollte fertigbringen, einmal -  Pr als Aufsichtsorgan, Beschwich-
tigungshofrat oder Respektsperson, sondern als Gleicher unter eichen „einzusteigen“”.
So würde wirksam helfen, seine Priesterschaft ihre Bildungslethargie, die Moder-
nismusangst, den Tagungsfimmel ablegt.
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er allmählich autokratisch wird. Das alles möge bedacht werden, wenn sich der Bischof 
fragt, warum seine Priester allergisch sind gegen zu viele und zu detaillierte Verord­
nungen, komplizierten Verwaltungskram, sinnlose Statistiken, lästige Kontrollinstan­
zen, steif-formelle Visitationen, überquellende Kirchenbürokratie. Sicher nicht selten zu 
Unrecht - aber das alles belastet die persönlich meist guten Beziehungen zwischen 
Priestern und Bischof mit einigen nötigen aber noch mehr unnötigen Spannungen. Des­
wegen bräuchte der eine den andern nicht grundsätzlich für bequem oder undiszipliniert, 
der andere den einen nicht für mißtrauisch und diktatorisch zu halten! 

Auch ein diözesaner Apparat kann benützt und gebändigt werden wie ein Roboter, er 
darf weder zum „Herrschaftsinstrument" noch zur „Klagemauer" werden. Er mu.B 
durchlässig sein für „Menschlichkeit", darf die direkten Zugänge zwischen den Admini­
strierenden und den Administrierten nicht um der exakten Mechanik oder unpersön­
lichen Taktik oder alles gleichmachenden Kanonistik willen abdichten wollen. Persön­
liche Vorsprachen beim Bischof und jenen, die an seiner Vollmacht Anteil haben, sind 
eine Lebensfrage für die „human relations". Die Tür des Bischofs sollte nicht nur offen­
stehen für den, der eintreten will, den Priester, sondern auch für den, der sein 
„Gehäuse" öfter verlassen und seine Priester draußen besuchen soll, den Bischof. Diese 
„Pastoralvisiten" sind ebenso wichtig wie die offiziellen Pfarrvisitationen und wichtiger 
als die „RepräsentationspBichten" zur bloßen Verzierung gesellschaftlicher Anlässe. 

4. Qualifikationsprüfungen wie Triennalexamen, Pfarrkonkurs, Lehramtsprüfungen, 
Spezialisierungen und die nötige dauernde theologische Weiterbildung sind Bereiche, 
in denen der Bischof (bzw. sein Vertreter) und die Priester einander begegnen. Oft 
ergibt sich so die Gelegenheit zu Aussprachen über Probleme der Verkündigung, der 
Liturgie, der Gemeindepastoral, der soziologischen Voraussetzungen, der Seelsorgestra­
tegie, der politischen Implikationen, der diözesanen Personalplanung. Priester und 
Bischof begegnen einander direkt, ohne Zwischenschaltung von Gremien, Informationen 
und Impulse können zirkulieren. Sehr bewährt hat sich die Form der Pastoraltage mit 
einer ganz konkreten Themenstellung, bei denen die Priester Motivationen und Metho­
den für die angepaßte Durchführung allgemeiner Beschlüsse kennenlernen, ihre Erfah­
rung einbringen und den Bischof daran teilnehmen lassen. So verschwindet für sie das 
ungute Gefühl, nur unmündige Exekutoren von „Maßnahmen" zu sein, die sie für 
falsch halten oder nicht verstehen. So wird die Seelsorge auch davor bewahrt, ein „Glas­
perlenspiel" der Ordinariatsbürokratie, der Konferenzen und Gremien zu werden. 
Oberhaupt werfen Personalinvestitionen, z. B. finanzielle Zuschüsse von seiten des 
Bischofs für gezielte berufliche Weiterbildung der Priester die besten Gewinne ab. Nur 
sollten beide Teile ihre Angst vor Glaubensverunsicherung und ihre Einbildung, ohne­
hin schon alles zu wissen und genug Erfahrung zu haben, endlich ablegen. 

Wenn sich der Bischof selbst von diesem gemeinschaftlichen Prozeß der Aneignung 
nachkonziliarer Theologie ausschließt, macht er sich selbst und anderen die Arbeit 
schwer. Man wird nie so alt, so mächtig, so erfahren, daß man es sich leisten könnte, 
auf Weiterbildung zu verzichten. Für sich allein ein neues Buch zu lesen genügt oft 
gar nicht (ein „theologischer" Tag pro Woche ist keine verlorene Zeit!), man mu.B audt 
die lebende Stimme eines Referenten hören, in einer Arbeitsgruppe geben und nehmen 
und in einer Kursgemeinsdtaft integriert werden, um Einsichten zu vertiefen, Lücken 
zu schließen, Irrtümer korrigieren und Einstellungen bei sich selbst ändern zu lassen. 
Audi ein Bisdtof sollte es fertigbringen, einmal nidtt als Aufsidttsorgan, Besdtwidt­
tigungshofrat oder Respektsperson, sondern als Gleidter unter Gleichen „einzusteigen11

• 

So würde er wirksam helfen, daß seine Priestersdtaft ihre Bildungslethargie, die Moder­
nismusangst, den Tagungsfimmel ablegt. 
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Sorziale Sicherheit und materielles Wohl der Priester, auch der Dienst der D  lO07ese  .
stehenden Ordenspriester werden der Verantwortlichkeit des Bischofs zugeschrieben’,
ebenso der Unterhalt jener Priester, die Alter oder Krankheit den Ruhestand
treten®. Die Maßnahmen gerade diesem Bereich werden Prüfstein sein, ob
die „Amtskirche“ ihre Sozialenzykliken selber ernst NLMMLT, ob der Bischof sich die

für jeden einzelnen cseiner Brüder Amt angelegen S11 läßt, ob die Priester
das anläßlich des kirchlichen Dienstes erworbene Vermögen Zusammenhang mit
ihrer Aufgabe verwenden‘. Ein besonderes Problem für die Priester heute ist die Ge-
winnung und gerechte Entlohnung (einschließlich der entsprechenden Versicherungs-
eträge der Pfarrhaushälterin. Hier WITC: ohl eine Übernahme derselben alc Di  0OZesan-  H
angestellte ın den Dienstpostenplan und das Budget der Ortskirche ebenso notwendig
werden, WIe dies bei Seelsorgshelferinnen und Pfarrsekretären selbstverständlich ist.
Dazu ommt auch noch die £inanzielle Lage er Priester, die infolge ihrer pastoralen
Aufgabe (Pfarre, kategorielle Bereiche) ke;  ıne Schulkateches und daher kein Schulgeld
haben 1e erwarten mit Recht besonders vVIe.  ] Verständnis und persönliches Entgegen-
kommen des Bischofs Andrerseits kann der Bischof sehr wohl die Solidarität und
tatıge Liebe der Priester appellieren, &]  »>I11L It, und sozial benachteiligten
Priestern anderer Länder helfen?.
Die VOolnl der Bischofsynode 109771 angeratene Abschaffung der Stolgebühren Ct sich
ZIUT dann durchführen, }  [U1 cdie Diözesanfinanzkammer den Priestern eıne entspre-
ende Gehaltserhöhung gibt. UÜberhaupt sehen vIıe  le Priester der baldigen, unter
Ter Mitwirkung erstellten Neuordnung eines ijözesanen Dienstrechtes und der Ein-
richtung einer interdiözesanen Ausgleichskasse einen glaubwürdigen TWEeIS die
Einstellung der Bischöfe ihrem kirchlichen Dienst. In dieser sich! mu{ darauf
Rücksicht genomMmMeEN werden, WITr uner Leistungsgeseilschaft leben, der die
berufliche Arbeit auch (nicht nur) durch die öhe des Einkommens qualifiziert WIT!  d.

6, Die freie Wahl des Arbeitsplatzes auf Grund der Motive „Interesse und Begabung,
Ausbildung und Verdienst, Betriebsklima und Aufstiegsmöglichkeit” charakterisiert

Gesellschaft Mitteleuropa. Obwohl sich diese Gesichtspunkte infolge der
Zielsetzung und Berufsauffassung der Kirche nie durchsetzen werden und cdas auch
nicht wünschenswert ware, spielen diese Motive den Beziehungen zwischen Bischof
und Priestern eiıne gewIlsse Rollie e1de Beteiligte sind 1ıch Diener der Glaubens-
gemeinschaft Kinder ihrer Zeit. könnten ethoden der Stellenvergabe „welt-
lichen Raum“ hier als ermutigende (oder auch abschreckende) Beispiele benützt werden,
wIıie mMan ©5 besser machen könnte oder auf keinen Fall machen dürfte Als allgemeines
esetz sollte gelten: Qualifikation VOr Protektion Kreativität VOr AÄAnciennität
Profilierung OT prognostizierbarer Bravheit I ransparenz VOT olympischer „Nebel-
bildung“ bei Auswahl und Betrauungsvorgang. Dies würde keineswegs ZUm Kampf
aller gegen alle führen, sondern Gegenteil SOSar neutralisieren. „Damit der
Bischof die Dienste unter seinen Priestern und en besser und gerechter verteilen
kann, muß 5T be der Verleihung der Ämter Benefizien die notwendige Freiheit

5 Vgl Dekret „Christus Dominus”“” Nr. 2 Dekret „Presbyterorum ÖOrdinis“” Nr.
Dekr: „Christus ominus“” Nr. 7 Vegl. Dekret „ChristususNr.

Das Synodendekret 1071 schreibt E  ber die ökonomischen Belange den Beziehungen 7T
schen Bischof und Dr:  jester: „Die Besoldung der Priester, die iIm Geist der evangeli-
chen Armut bestimmt werden, aber nach Möglichkeit glei hoch und ausreichend sSein soll,
ist eine der Gerechtigkeit und muß auch die soziale Vorsorge einschließen. Zu be-
seitigen sind d;  l1esem Bereich die cahr großen Unterschiede, ( em zwischen den
Presbytern erselben 102Z2€ese  r oder Jurisdiktion. Dabei sollen edoch auch die allgemeinen
Lebensbedingungen der betreffenden Kegion bedacht werden. Sehr ZU wünschen scheint e5,
a das christliche Volk allm. erzogen WIL:  d, A  C  lafı  $  ß cdie der Priester von

ihren Diensthandlungen, vornehmlik den sakramentalen, Josgelöst werden.“ HerKorr
(1971),
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5. Soziale Sicherheit und materielles Wohl der Priester, auch der im Dienst der Diözese 
stehenden Ordenspriester werden der Verantwortlichkeit des Bischofs zugeschrieben15, 

ebenso der Unterhalt jener Priester, die wegen Alter oder Krankheit in den Ruhestand 
treten6

• Die Maßnahmen gerade in diesem Bereich werden ein Prüfstein dafür sein, ob 
die „Amtskirche" ihre Sozialenzykliken selber ernst nimmt, ob der Bischof sich die 
Sorge für jeden einzelnen seiner Brüder im Amt angelegen sein läßt, ob die Priester 
das anläßlich des kirchlichen Dienstes erworbene Vermögen im Zusammenhang mit 
ihrer Aufgabe verwenden7

• Ein besonderes Problem für die Priester heute ist die Ge­
winnung und gerechte Entlohnung ( einschließlich der entsprechenden Versicherungs­
beträge) der Pfarrhaushälterin. Hier wird wohl eine Übernahme derselben als Diözesan­
angestellte in den Dienstpostenplan und das Budget der Ortskirche ebenso notwendig 
werden, wie dies bei Seelsorgshelferinnen und Pfarrsekretären selbstverständlich ist. 
Dazu kommt auch noch die finanzielle Lage jener Priester, die infolge ihrer pastoralen 
Aufgabe (Pfarre, kategorielle Bereiche) keine Schulkatechese und daher kein Schulgeld 
haben. Sie erwarten mit Recht besonders viel Verständnis und persönliches Entgegen­
kommen des Bischofs. Andrerseits kann der Bischof sehr wohl an die Solidarität und 
tätige Liebe der Priester appellieren, wenn es gilt, armen und sozial benachteiligten 
Priestern anderer Länder zu helfen8

• 

Die von der Bischofsynode 1971 angeratene Abschaffung der Stolgebühren läßt sich 
nur dann durchführen, wenn die Diözesanfinanzkammer den Priestern eine entspre­
chende Gehaltserhöhung gibt. Oberhaupt sehen viele Priester in der baldigen, unter 
ihrer Mitwirkung erstellten Neuordnung eines diözesanen Dienstrechtes und der Ein­
richtung einer interdiözesanen Ausgleichskasse einen glaubwürdigen Erweis für die 
Einstellung der Bischöfe zu ihrem kirchlichen Dienst. In dieser Hinsicht muß darauf 
Rücksicht genommen werden, daß wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der die 
berufliche Arbeit auch (nicht nur) durch die Höhe des Einkommens qualifiziert wird. 

6. Die freie Wahl des Arbeitsplatzes auf Grund der Motive „Interesse und Begabung, 
Ausbildung und Verdienst, Betriebsklima und Aufstiegsmöglichkeit" charakterisiert 
unsere Gesellschaft in Mitteleuropa. Obwohl sich diese Gesichtspunkte infolge der 
Zielsetzung und Berufsauffassung in der Kirche nie durchsetzen werden und das auch 
nicht wünschenswert wäre, spielen diese Motive in den Beziehungen zwischen Bisdtof 
und Priestern eine gewisse Rolle. Beide Beteiligte sind audt als Diener der Glaubens­
gemeinschaft Kinder ihrer Zeit. Doch könnten Methoden der Stellenvergabe im "welt­
lichen Raum" hier als ermutigende (oder audt abschreckende) Beispiele benützt werden, 
wie man es besser madten könnte oder auf keinen Fall madten dürfte. Als allgemeines 
Gesetz sollte gelten: Qualifikation vor Protektion - Kreativität vor Anciennität -
Profilierung vor prognostizierbarer Bravheit - Transparenz vor olympischer „Nebel­
bildung" bei Auswahl und Betrauungsvorgang. Dies würde keineswegs zum Kampf 
aller gegen alle führen, sondern ihn im Gegenteil sogar neutralisieren. 11Damit der 
Bisdtof die Dienste unter seinen Priestern ( und Laien f) besser und gerechter verteilen 
kann, muß er bei der Verleihung der Ämter und Benefizien die notwendige Freiheit 

15 Vgl. Dekret „Christus Dominus" Nr. 28; Dekret „Presbyterorum Ordinis'' Nr. 7. 
es Vgl. Dekret „Christus Dominus" Nr. 31. 7 Vgl. Dekret „Christus Dominus" Nr. 28. 
8 Das Synodendekret 1971 schreibt über die ökonomischen Belange in den Beziehungen zwi­

schen Bischof und Priester: ,,Die Besoldung der Priester, die zwar im Geist der evangeli­
schen Armut bestimmt werden, aber nach Möglichkeit gleich hoch und ausreichend sein soll, 
ist eine Pßicht der Gerechtigkeit und muß auch die soziale Vorsorge einschließen. Zu be­
seitigen sind in diesem Bereich die sehr großen Unterschiede, vor allem zwischen den 
Presbytern derselben Diözese oder Jurisdiktion. Dabei sollen jedoch auch die allgemeinen 
Lebensbedingungen der betreffenden Region bedacht werden. Sehr zu wünschen scheint es, 
daß das christliche Volk allmählich so erzogen wird, daß die Einkünfte der Priester von 
ihren Diensthandlungen, vornehmlich den sakramentalen, losgelöst werden." HerKorr XII 
(1971), 591. 
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besitzen: Rechte und Privilegien, die diese Freiheit rgendwie beschränken, werden
daher abgeschafft*” und „Der Priesterrat darf sich nich  . mit Fragen beschäftigen, die
infolge ihrer Natur Diskretion der organgsweise verlangen, wıie zutrifft in
der Zuweisung vonmn Amterni®.” Diese beiden Bestimmungen Sin| 1Ur teilweise be-
jahen; 61e behindern die gute Entscheidungen diesen Tragen nötigen persönlichen
egegnungen und Außerungen, die heilsame Konkurrenz und die jede Vertrauens-
basis geforderte Durchschaubarkeit eines Prozesses. Bischof und Priesterschaft werden
guttiun, wenn S1e hier etwas Besseres „Relais der Personalpolitik” installieren. Das

ZUumm nächsten Punkt.
In Kommissionen und Gremien wird konkret verwirklicht, und ZWar aHen Be-

reichen  z des kirchlichen Lebens, V Koinonia den Beziehungen zwischen Priestern
und Bischof bedeuten sollte. Hier geht es5 um den ormellen und informellen Dialog,
um das Problem einer vielfältigen Kommunikation und Kooperation aller Glieder,
ruppen und Bezirke der Ortskirche mıit erst:  -  F aber emals alleinverantwort-
lichen Glied, dem Bischof, der Abwandlung eines Augustinusdiktums die Adresse
seiner Priester Sagen kann „PTrO obis episcopus, vobiscum presbyter!” Manche
lichen Oberen seufzen eute hörbar „unter der act ihrer großen Verantwortung“. Das
ist 1U teilweise unabänderlich Macht sich nämlich Gremium erbötig (Bischofs-
synode, Bischofskonferenzen, National- oder Diözesansynode, Pastoral- oder Priester-
rat u a.) dem überforderten Oberen die Lastg ZUu helfen, dann hört plötz-

auf zi klagen, beruft sich auf seine Alleinzuständigkeit und hat nicht den Mut, S50
Wa seıin wie sein Meister, der sich Von Simon, dem auern Cyrene, das
Kreuz tTagen helfen ließ &34 26) Übrigens achen N „sacerdotes simplices“ ihren
Kaplänen oder Laien gegenüber ebenso, Fällt eın solches Verhalten VO  5 seıten des
Bischofs seinen Priestern mehr auf und cie wundern oder argern
Tatsächlich collten die oft verwünschten und meılstens sachlich erforderten „Sitzun-
gen vVon Ausschüssen, Ko:  ssionen, Kollegien, Rats- und Entscheidungsgremien
amer Lernprozeß alle semin. Wer teilnimmt, ohne sich schon vorher nach Kräften
informiert, mit anderen besprochen z haben und selbst einem vorläufigen Urteil
das einbringen gekommen sein, nummt seın Mandat (Berufung oder Ent-
sendung) -  en ernst Wer teilnimmt ] mı$ der Absicht, die anderen „herum-
zukriegen“, ce1ıne Ansicht ohne Abstriche durchzusetzen, ohne Offenheit orrektu-

andere Argumente, überzieht sein andat, schadet oft dem erreichbaren
Guten SP1N stures Festhalten unerreichbaren Besseren und stört die Beziehun-

der ruppe, die Aufgaben lösen, aber keine mutwilligen Konflikte cschaffen
sollte. Andrerseits kommt 5 immer wieder VOoT, daf HMan notwendige Dinge fal-
scher Rücksichtnahme oder feiger Submission -  er ausspricht, oder unnotig Sachen aufs
ape bringt, ur un jemanden zu argern oder „beim Fenster hinaus reden“. Weder
Bischof noch Priester csind sen Punkten ungefährdet, wWas sich natürlich auf
Beziehungen auswirkt. Die Kardinaltugenden des Mutes und der ugheit sind auch

jene 3!!!-1 Zierde, die keinen roten Hut tragen, se:en cie Bischof oder Priester.

Sachkonflikteu ihre Lösung
Bisher wurde vornehmlich auf die persöhlid1en und gesellschaftlich-„klimatischen“
toren ingewiesen, welche die Beziehungen zwischen den Priestern und ihrem Bischof
positiv Oder negatıv beeinflussen, wiıe hier beiderseitiges Entgegenkommen immer
Auswege nach Vorn finden wird Nun coll Folgenden auswahlweise kei-
nestalls umfassend von +  einigen Gebieten gehandelt werden, die Zu  er und
Miteinander vVvon Bischof und Presbyterium eiInNne Rolle spielen onnen.  ..

D ekret „Christus ominus“” Nr. Presbyteri
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besitzen; Rechte und Privilegien, die diese Freiheit irgendwie beschränken, werden 
daher abgeschafft'" und: ,,Der Priesterrat darf sich nicht mit Fragen beschäftigen, die 
infolge ihrer Natur Diskretion in der Vorgangsweise verlangen, wie es z.B. zutrifft in 
der Zuweisung von Ämtern10

• 
11 Diese beiden Bestimmungen sind nur teilweise zu be­

jahen; sie behindern die für gute Entscheidungen in diesen Fragen nötigen persönlichen 
Begegnungen und Äußerungen, die heilsame Konkurrenz und die für jede Vertrauens­
basis geforderte Durchschaubarkeit eines Prozesses. Bischof und Priesterschaft werden 
guttun, wenn sie hier etwas Besseres als „Relais der Personalpolitik" installieren. Das 
führt zum nächsten Punkt. 

7. In Kommissionen und Gremien wird konkret verwirklicht, und zwar in allen Be­
reichen des kirchlichen Lebens, was Koinonia in den Beziehungen zwischen Priestern 
und Bischof bedeuten sollte. Hier geht es um den formellen und informellen Dialog, 
um das Problem einer vielfältigen Kommunikation und Kooperation aller Glieder, 
Gruppen und Bezirke der Ortskirche mit ihrem erst-, aber niemals alleinverantwort­
lichen Glied, dem Bischof, der in Abwandlung eines Augustinusdiktums an die Adresse 
seiner Priester sagen kann: ,,Pro vobis episcopus, vobiscum presbyter!" Manche kirch­
lichen Oberen seufzen heute hörbar „unter der Last ihrer großen Verantwortung". Das 
ist nur teilweise unabänderlich. Macht sich nämlich ein Gremium erbötig (Bischofs­
synode, Bischofskonferenzen, National- oder Diözesansynode, Pastoral- oder Priester­
rat u.ä.) dem überforderten Oberen die Last tragen zu helfen, dann hört er gar plötz­
lich auf zu klagen, beruft sich auf seine Alleinzuständigkeit und hat nicht den Mut, so 
schwach zu sein wie sein Meister, der sich von Simon, dem Bauern aus Cyrene, das 
Kreuz tragen helfen lieB (Lk 2;, 26). übrigens machen es „sacerdotes simplices" ihren 
Kaplänen oder Laien gegenüber ebenso, nur fällt ein solches Verhalten vonseiten des 
Bischofs seinen Priestern mehr auf und sie wundem oder ärgern sich. 

Tatsächlich sollten die oft verwünschten und doch meistens sachlich erforderten „Sitzun­
gen" von Ausschüssen, Kommissionen, Kollegien, Rats- und Entscheidungsgremien ein 
heilsamer LemprozeB für alle sein. Wer teilnimmt, ohne sich schon vorher nach Kräften 
informiert, mit anderen besprochen zu haben und selbst zu einem vorläufigen Urteil 
(das er einbringen will) gekommen zu sein, nimmt sein Mandat (Berufung oder Ent­
sendung) nicht ernst genug. Wer teilnimmt nur mit der Absicht, die anderen „herum­
zukriegen", seine Ansicht ohne Abstriche durchzusetzen, ohne Offenheit für Korrektu­
ren durch andere Argumente, überzieht sein Mandat, schadet oft dem erreichbaren 
Guten durch sein stures Festhalten am unerreichbaren Besseren und stört die Beziehun­
gen in der Gruppe, die Aufgaben lösen, aber keine mutwilligen Konflikte schaffen 
sollte. Andrerseits kommt es immer wieder vor, daB man notwendige Dinge aus fal­
scher Rüd<sichtnahme oder feiger Submission nicht ausspricht, oder unnötig Sachen aufs 
Tapet bringt, nur um jemanden zu ärgern oder „beim Fenster hinaus zu reden". Weder 
Bischof noch Priester sind in diesen Punkten ungefährdet, was sich natürlich auf ihre 
Beziehungen auswirkt. Die Kardinaltugenden des Mutes und der Klugheit sind auch 
für jene eine Zierde, die keinen roten Hut tragen, seien sie Bischof oder Priester. 

II. Sadakonßikte und ihre Lösung 

Bisher wurde vornehmlich auf die persönlichen und gesellschaftlich-,,klimatischen" Fak­
toren hingewiesen, welche die Beziehungen zwischen den Priestern und ihrem Bischof 
positiv oder negativ beeinflussen, und wie hier beiderseitiges Entgegenkommen immer 
Auswege nach vom finden wird. Nun soll im Folgenden - nur auswahlweise und kei­
nesfalls umfassend - von einigen Gebieten gehandelt werden, die im Zueinander und 
Miteinander von Bischof und Presbyterium eine Rolle spielen können. 

11 Dekret „Christus Dominus" Nr. 28. 10 Presbyteri sacra c. 8. 
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T, Das Verhältnis der Kirche ZUFr Welt nach den Visionen des Il Vatikanums 1St in
einer Weise revolutioniert worden, cdie ın ihren sachlich bedingten (nicht vielleicht über-
triebenen) Konsequenzen heute noch einzelnen Sachbereich unabsehbar ist.
providentiell, den Bischöfen die Kenntnis der näheren und noch mehr der entfern-
teren Folgen jener Dokumente erspart blieb, die S1@e quasıi e1ıns: unterschrieben
haben. Heute hat nicht Aur mancher Priester den ndruck „Jetzt keiner BSCW!

sen  'll Die Aufnahme des Dialogs mit der ließ alg chte „Protokolle“” und
künftige ‚1! die Konzilsdokumente entstehen. Sie wurden nicht nu infolge der
heute möglichen universalen und rapiden Kommunikationsmedien, sondern VOTLT allem

ihres inneren Wertes mit breiter und oziler Bereitschaft vielen Christen,
besonders den Priestern, sich aufgenommen und assimiliert nach dem Grundsatz:
Quidquid recıpıtur, per modum recipijentis recipitur.” Sind die Bischöfe jetzt vielleicht
darüber entsetzt, Q ihre Priester manches nehmen und weiter treiben, als S1e
selbst An absehen konnten? icht erster Linie die Einf£l  usse  . des „Fürsten eser Welt”,
sondern die von Gott Chris!  e aNnNgeENOMMENE und Vom Konzil ernstgenommene Welt
ist Cc5, die den Priestern viele achprobleme entstehen li ihnen vIEe  e  les bisher
unbesehen oder auch mit Schwierigkeiten Hingenommene „frag-würdig” ım besten
Sinn werden
Wenn der Presbyter durch seinen Status S Leben, wıe sich der Welt abspielt,
gefrennt wird, kann er dann dort die Antworten des Evangeliums auf die ragen des
eutigen Lebens verkünden? Ote Pr nich  er durch weltliche Berufstätigkeit, das
Beispiel seiner Ehe, politischen Bewegungen, mit allen anderen eine gerechtere

brüderlichere Welt arbeiten? Was ‚üßte geschehen, damit die Pastoral der GCakra-
mente echter Ausdruck des der Verkündigung kommenden Glaubens werde, der
sich auf das persönliche und gesellschaftliche Leben auswirkt und den Kult G-  r

Ritualismus werden äß+? Wie müßten auf Grund der Würde der Person
die Beziehungen zwischen den einzelnen und den Einrichtungen, wıe die Strukturen
der Autoritätsausübung der Kirche gestaltet werden? Wie kann einer
missjionarischen Pastoral die Kluft zwischen den von der Obrigkeit erlaubten, aber vVer-
alteten Methoden und der Mentalität der 'essaten von heute berbrücken? Wenn
Verkündigung die Hauptaufgabe des Amtes ist, aber heute de tfacto grosen von
ajlen geleistet wird, 1U diese Gemeinden eiten und manche Sakramente spenden
..  Öönnen, S() fragen sich die Priester (froh &.  ber diese Entwicklung Oder unsicher ihrer
Rolle), ob 5 nicht der Zeit .  ware, Klerikales Standesdenken aufzugeben, das Amt
funktional aufzufassen und neben dem hauptamtlichen Dauerauftrag auch einen neben-
amtlichen, zeitlich begrenzten uftrag ermöglichen? Hat sich die nicht schon
längst von ihrem Anfang ent£fernt, erkennen, eigentlich
beabsichtigt hat, ob n  PT unveränderliches trukturschema von damals IS heute
zumutet? dem Hintergrund dieser generellen ragen cin! die Sachkonflikte
sehen.
2 Der eine Glaube TOLZ einer ehrzahl VOo Theologien ıst möglich, ‘  v  vv  c schon

Offensichtlich wird, noch mehr aber im Lauf der Geschichte csich notwendig
und ruchtbare Polarität ausweist. Sosehr der Bischof über eine getreue Weitergabe des
Glaubens seinem Bistum wachen und den Dienst seiner Helfter der vangelisierung
überwachen muß, er H4 gerade darin seinen Priestern Offenheit und Vertrauen
schenken! Der einzelne Bischof oder eine diözesane Glaubenskommission sind Ein-
zelfragen der heutigen Theologie als Entscheidungsinstanz de facto überfordert, eine
nationale Bischofskonferenz mit der ihr zugeordneten Kommission für Glaubensfragen
wird eher eine Antwort finden, die Konflikte bereinigt und den Weg weiterweist. Was
kontrovers ist, solite S fen lassen und den Theologen Raum geben, auch kritische

] Ecclesiam 5uam AAS (1964), 600-—6509
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1. Das Verhältnis der Kirche zur Welt nach den Visionen des II. Vatikanums ist in 
einer Weise revolutioniert worden, die in ihren sachlich bedingten (nicht vielleicht über­
triebenen) Konsequenzen heute noch im einzelnen Sachbereich unabsehbar ist. Es war 
providentiell, daß den Bischöfen die Kenntnis der näheren und noch mehr der entfern­
teren Folgen jener Dokumerite erspart blieb, die sie quasi einstimmig unterschrieben 
haben. Heute hat nicht nur mancher Priester den Eindruck: ,,Jetzt will es keiner gewe­
sen sein!" Die Aufnahme des Dialogs mit der Welt11 ließ als dichte „Protokolle" und 
künftige Leitlinien die Konzilsdokumente entstehen. Sie wurden nicht nur infolge der 
heute möglichen universalen und rapiden Kommunikationsmedien, sondern vor allem 
wegen ihres inneren Wertes mit breiter und doziler Bereitschaft von vielen Christen, 
besonders den Priestern, in sich aufgenommen und assimiliert nach dem Grundsatz: 
„Quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur." Sind die Bischöfe jetzt vielleicht 
darüber entsetzt, daß ihre Priester manches ernster nehmen und weiter treiben, als sie 
selbst es absehen konnten? Nicht in erster Linie die Einflüsse des „Fürsten dieser Welt", 
sondern die von Gott in Christus angenommene und vom Konzil ernstgenommene Welt 
ist es, die in den Priestern so viele Sachprobleme entstehen ließ, ihnen so vieles bisher 
unbesehen oder auch mit Schwierigkeiten Hingenommene „frag-würdig" im besten 
Sinn werden ließ. 
Wenn der Presbyter durch seinen Status vom Leben, wie es sich in der Welt abspielt, 
getrennt wird, kann er dann dort die Antworten des Evangeliums auf die Fragen des 
heutigen Lebens verkünden? Müßte er nicht durch weltliche Berufstätigkeit, durch das 
Beispiel seiner Ehe, in politischen Bewegungen, mit allen anderen für eine gerechtere 
und brüderlichere Welt arbeiten? Was müßte geschehen, damit die Pastoral der Sakra­
mente ein echter Ausdruck des aus der Verkündigung kommenden Glaubens werde, der 
sich auf das persönliche und gesellschaftliche Leben auswirkt und den Kult nicht zu 
äußerlichem Ritualismus werden läßt? Wie müßten auf Grund der Würde der Person 
die Beziehungen zwischen den einzelnen und den Einrichtungen, wie die Strukturen 
der Autoritätsausübung in der Kirche neu gestaltet werden? Wie kann man in einer 
missionarischen Pastoral die Kluft zwischen den von der Obrigkeit erlaubten, aber ver­
alteten Methoden und der Mentalität der Adressaten von heute überbrücken? Wenn 
Verkündigung die Hauptaufgabe des Amtes ist, aber heute de facto großenteils von 
Laien geleistet wird, wenn diese Gemeinden leiten und manche Sakramente spenden 
können, so fragen sich die Priester (froh über diese Entwicklung oder unsicher in ihrer 
Rolle), ob es nicht an der Zeit wäre, klerikales Standesdenken aufzugeben, das Amt 
funktional aufzufassen und neben dem hauptamtlichen Dauerauftrag auch einen neben­
amtlichen, zeitlich begrenzten Auftrag zu ermöglichen? Hat sich die Kirche nicht schon 
längst von ihrem Anfang entfernt, um genau zu erkennen, was Christus eigentlich 
beabsichtigt hat, ob er ein unveränderlidtes Strukturschema von damals uns heute 
zumutet? Auf dem Hintergrund dieser generellen Fragen sind die Sachkonflikte zu 
sehen. 

2. Der eine Glaube trotz einer Mehrzahl von Theologien ist möglich, was schon im NT 
ganz offensichtlich wird, noch mehr aber im Lauf der Geschichte sich als notwendig 
und fruchtbare Polarität ausweist. Sosehr der Bischof über eine getreue Weitergabe des 
Glaubens in seinem Bistum wachen und den Dienst seiner Helfer in der Evangelisierung 
überwachen muß, er möge gerade darin seinen Priestern Offenheit und Vertrauen 
schenken! Der einzelne Bischof oder eine diözesane Glaubenskommission sind in Ein­
zelfragen der heutigen Theologie als Entscheidungsinstanz de facto überfordert, eine 
nationale Bischofskonferenz mit der ihr zugeordneten Kommission für Glaubensfragen 
wird eher eine Antwort finden, die Konflikte bereinigt und den Weg weiterweist. Was 
kontrovers ist, sollte man reifen lassen und den Theologen Raum geben, auch kritische 

11 Vgl. Palil VI. Enz. Ecclesiam Suam AAS LVI ('1964), 609-659. · 
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Fragen auszudiskutieren. Bischöfe Priester sollten ealistisch } Se1N, ZUuU
155SCH, materielle Heterodoxien geben wird und
‚„‚informiert Gesellschaft noch mehr als früher Wenn der Bischof die Priester Z
Beschäftigung mıit der Theologie auffordert und „Multiplikatoren der modernen
cQhristlichen Erwachsenenbildung macht, 151 dies alles £E1NnNe ogische olge, Wa heute
erleben theologischem Pluralismus nich  Pa eINEeT, der den Glauben mit Zungen-
schlag Von vorgestern predigt, viel mehr Unh| anrichtet als mancher Neuerer“?

viele Gewohnheitskatholiken Q  Pr „Verunsicherungen heilsnotwendig in damit
c1e überhaupt ZUF Glaubensentscheidung kommen können? -  en sklerotischer
theologischer Fundamentalismus, „wahrer Glaube“” genannt, mut &i  — buchstäbli-
chen Wiederholungszwang“ eist und der Worte Jesu der Kirche totet
(Jo U 63 Kor LF 6)? Viele Sachkonflikte zwischen dem Bischof und seinen Priestern
OmMmMeEenNn infolge dieser Situation ÖT, die unbequem, aber nicht abscchaffbar ist Wir
b  scen miteinander bewältigen, wobei jeder dem anderen bis offenkundigen
.TWEeIS des Gegenteils den wahren Glauben und die gute Absicht nicht absprechen, aber
auch eiINe wohlmeinende Korrektur nich;  . ablehnen darf.

Viele Wege führen nach om, verschiedene pastorale Methoden ZU[X Aufer-
bauung der Christengemeinde Den Lehrern ist Methodenfreiheit garantıerf e ıSst
begreiflich wEeInn Priester dasselbe innerhalb geWISSECT Grenzen sich vindizieren
ber WIe weiıft oder wIie CNg legt Bischof den Verlauf dieser „BeWISSECN Grenzen
aus? der VIie tens1iv steht der betreffende Priester Austausch mıiıt dem Team

Mitarbeiter, mut. Nachbarn ekanat B den Erwartungen und echten
Bedürfnissen einNe Gemeinde, mir der diözesanen Schwerpunktsetzung, WIewWwel: ent-
steht SO P1Ne AaUSSCWOBENEC, Offensive „Heilsökonomie“? eNuU:; '  E1n gut funktionieren-
des csakramentales undkultisches Service für jene, die eicht ZU haben SIN oder VOcelber
kommen, die Kinder, die Frauen, die Genügen cCie „etablierten Dimensio-
nen 1n denen der 'arrer funktioniert Kirche, Pfarrhof Schule, Krankenbett, Fried-
hof? enüg: €e5, die neuen approbierten liturgischen JTexte SS und Rituale
ehmen, sind oder daneben auch „inoffizielle Handreichungen und
Früchte eativität tragbar, und v Ja, bis welcher renze Sowohl der

Legalitätsstandpunkt von selten des Bischofs als auch der bloße Ungebundenheits-
anspruch vVon der Priester waren unverantwortlich Denn ob u” wahrhaben
wollen oder nicht die konziliare Liturgiereform ISt G  . das Verdienst der äußerlich
gehorsamen n, sondern der oft nich:  . sanft angefaßten, dem Sinn der Sache
folgenden P:  10Nnlere BeWESCH en Nnr jetzt vielleicht FiN restaurierten Rubrizis-
Z zurückfallen? Der bessere Weg 157 c5, „unverbesserliche Experimentierer“ fest in
eams hineinzuverknüpfen, die ihnen beides bieten Paroli S ausgefallene Ideen
Raum Bewährung und Weiterentwicklung von originellen Formen Wenn
Bischof die Ruhe, den Mut und die eduld hat GHil] des Gamaliel arten,

daraus werden das seine Priester und die Gemeinden

Berufsauffassung und priesterlicher Lebensstil sind -  en dem Kontext der heu-
tigen Gesellschaft ihren Madßstäben und Phänomenen, herauslösbar Weder der Text
der Bischofssynode über die Priester noch irgendwelche noch S50 gutmeinende dhor-
tatıones oder egolamen! onnen  .. das erreichen Auch engmaschige Auswahlkriterien
oder gestufte Kontrollsysteme würden da nich! 2usrichten Und die Errichtung
„infektionsfreien Gettos ist weder wünschenswert noch realisierbar Man muß die
Situation akzeptieren, w schon nicht mIF Vergnügen, dann wenigstens Einsicht
in die Notwendigkeit“ nach Marx auch S Weise der ist Es ist gut
Jenn sich die Priester, aber auch der Bischof das eingestehen Man kann sich wohl
hüten, „vVon dieser SCHN, csich alsS für den Anruf Gottes verschlossenen
Unheilssituation und -Kondition nicht gleichförmig machen zZzu assen, aber IL: hat
e5 DOS1I{IV anzunehmen, A der ZUuU und csich ihrem Finfluß@ auszusetzen,

v

Fragen auszudiskutieren. Bischöfe wie Priester sollten realistisch genug sein, um zu 
wissen, daß es rein materielle Heterodoxien immer geben wird, und zwar in unserer 
„informierten" Gesellschaft noch mehr als früher. Wenn der Bischof die Priester zur 
Beschäftigung mit der Theologie auffordert und sie zu „Multiplikatoren" der modernen 
christlichen Erwachsenenbildung macht, ist dies alles eine logische Folge, was wir heute 
erleben an theologischem Pluralismus. Ob nicht einer, der den Glauben mit Zungen­
schlag von vorgestern predigt, viel mehr Unheil anrichtet als mancher „Neuerer''? Ob 
für viele Gewohnheitskatholiken nicht „Verunsicherungen" heilsnotwendig sind, damit 
sie überhaupt zur Glaubensentscheidung kommen können? Ob nicht ein sklerotischer 
theologischer Fundamentalismus, ,,wahrer Glaube" genannt, mit seinem „buchstäbli­
chen Wiederholungszwang" Geist und Leben der Worte Jesu in der Kirche tötet 
(Jo 6, 63 u. 2 Kor 3, 6)7 Viele Sachkonflikte zwischen dem Bischof und seinen Priestern 
kommen infolge dieser Situation vor, die unbequem, aber nicht abschaffbar ist. Wir 
müssen sie miteinander bewältigen, wobei jeder dem anderen bis zum offenkundigen 
Erweis des Gegenteils den wahren Glauben und die gute Absicht nicht absprechen, aber 
auch eine wohlmeinende Korrektur nicht ablehnen darf. 

3. Viele Wege führen nach Rom, verschiedene pastorale Methoden führen zur Aufer­
bauung der Christengemeinde. Den Lehrern ist Methodenfreiheit garantiert - es ist 
begreiflich, wenn Priester dasselbe innerhalb gewisser Grenzen für sich vindizieren. 
Aber wie weit oder wie eng legt ein Bischof den Verlauf dieser „gewissen Grenzen" 
aus? Oder wie intensiv steht der betreffende Priester im Austausch mit dem Team 
seiner Mitarbeiter, mit seinen Nachbarn im Dekanat, mit den Erwartungen und echten 
Bedürfnissen seiner Gemeinde, mit der diözesanen Schwerpunktsetzung, inwieweit ent­
steht so eine ausgewogene, offensive „Heilsökonomie"7 Genügt ein gut funktionieren­
des sakramentales und kultisches Service für jene, die leicht zu haben sind oder von selber 
kommen, die Kinder, die Frauen, die Alten? Genügen die fünf „etablierten Dimensio­
nen", in denen der Pfarrer funktioniert: Kirche, Pfarrhof, Schule, Krankenbett, Fried­
hof? Genügt es, die neuen approbierten liturgischen Texte in Missale und Rituale zu 
nehmen, wie sie sind, oder sind daneben auch „inoffizielle Handreichungen" und 
Früchte eigener Kreativität tragbar, und wenn ja, bis zu welcher Grenze? Sowohl der 
reine Legalitätsstandpunkt von seiten des Bischofs als auch der bloße Ungebundenheits­
anspruch von seiten der Priester wären unverantwortlich. Denn ob wir es wahrhaben 
wollen oder nicht, die konziliare Uturgiereform ist nicht das Verdienst der äußerlich 
gehorsamen Ritualisten, sondern der oft nicht sanft angefaßten, dem Sinn der Sache 
folgenden Pioniere gewesen. Sollen wir jetzt vielleicht in einen restaurierten Rubrizis­
mus zurückfallen? Der bessere Weg ist es, ,,unverbesserliche Experimentierer" fest in 
Teams hineinzuverknüpfen, die ihnen beides bieten: Paroli gegen ausgefallene Ideen -
Raum für die Bewährung und Weiterentwicklung von originellen Formen. Wenn ein 
Bischof dafür die Ruhe, den Mut und die Geduld hat, im Stil des Gamaliel zu warten, 
was daraus wird, werden ihm das seine Priester und die Gemeinden danken. 

4. Berufsauffassung und priesterlicher Lebensstil sind nicht aus dem Kontext der heu­
tigen Gesellschaft, ihren Maßstäben und Phänomenen, herauslösbar. Weder der Text 
der II. Bischofssynode über die Priester noch irgendwelche noch so gutmeinende Adhor­
tationes oder Regolamenti können das erreichen. Auch engmaschige Auswahlkriterien 
oder gestufte Kontrollsysteme würden da nichts ausrichten. Und die Errichtung eines 
„infektionsfreien" Gettos ist weder wünschenswert noch realisierbar. Man muß die 
Situation akzeptieren, wenn schon nicht mit Vergnügen, dann wenigstens aus „Einsicht 
in die Notwendigkeit", was nach K. Marx auch eine Weise der Freiheit ist. Es ist gut, 
wenn sich die Priester, aber auch der Bischof, das eingestehen: Man kann sich wohl 
hüten, ,,von dieser Welt" zu sein, sich ihr als einer für den Anruf Gottes versc:hlossenen 
Unheilssituation und -Kondition nidtt gleidtförmig machen zu lassen, aber man hat 
es positiv anzunehmen, ,,in der Welt" zu sein und sidt ihrem Einfluß auszusetzen, wenn 
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mMan S12 mut dem Evangelium Kontakt bringen will. Das ıst eın Abenteuer, Von dem
im VOTaus nıe weiß, WIe ©5 ausgeht und das Man UTr bestehen kann, W man

als Gilied Gemeinschaft VO Ofrfenden, die sich bis die Grenze des gerade
noch V<C Evangelium her öglichen vOrWagen, auf sich nımmt. Sollten die Priester
icht dieses Vertrauen in ihren Bischof setzen können, daß er 6c]e hie:  rn versteht und
dafür bei seinen Mitbischöfen Solidarität wirbt? Sollte der Bischof D  er SEeIN!
Priestern Selbstlosigkeit, Sachlichkeit und beharrliche Konsequenz bei diesem Prozeß
der utation ihres Berufsmodells, TEes Arbeitsstils und Lebensstandes rwart:
dürfen?
@1: Teile leiden der vermeintlichen oder atsächlichen „Glaubwürdigkeitslücke”
(credibility-gap) der je anderen Seite; ım meisten el die Gemeinden und die Welt
darunter, sich oberste Kirchenleitung und eine starke Minorität der Bischöfe
einer schwachen Majorität der Priester bisher iber einıge praktische (disziplinäre) Diffe-

des Presbyterdienstes B-  . einigen konnten Ordination Von verheirateten Viri
probati, Teilzeit-Priesteramt, teilweise oder vollständige stufenweise Wiederzulas-
SUuNngs sogenannten „laisierten“ Priestern nach ihrer Eheschließung E kirchlichen
Dienst. Ist es5 zuviel verlangt, die Priesterschaft m ihren Gemeinden angesichts
des anwachsenden Personalmangels VvVon ihren Bischöfen diesen Belangen Realismus

der Prognose, offene Sprache die Adresse der römischen Kır  e und planvolle,
zielführende Maßnahmen erwartet? dies auch innerhalb des bisher geltenden
gesetzlichen Rahmens möglich ist, zeigt der Beschluß der Schweizer Bischofskonferenz
Vom 2 1072, Priestern, die von 1}  .  hren Weiheverpflichtungen dispensiert wurden,
1e olle Gleichstellung mut Laien von entsprechender theologischer Ausbildung Z -
sichern und s1e auch nach ihrer Heirat 1M Dienst der Diözese zZzu behalten und einzZu-
ceftzen (Wortgottesdienst, Predigt, Unterricht, Gruppenarbeit, Bildungsarbeit, Tauf-
und Kommunionsspendung)
Nun ce]l die rage erlaubt, ob icht vertretibar wäre, S{ InNnan\n die Lehre V( Charak-
ter indelebilis wirklich ernst nimmt und sich die Betreffenden bewähren, c1e auch wieder
den Dienst der Eucharistie, der sakramentalen Absolution, der Eheassistenz und der
vollberechtigten Gemeindeleitung ausüben lassen? Nachdem ZUTF integren Konsti-
tulerung einer Christengemeinde volles sakramentales Leben gehört, wıe das Konzil
Immer wieder betont, kann S icht umbhin hoffen, daß dies tausenden Ge-
meinden endlich ermöglicht werde, indem die Bischöfe kirchlichen Dienst bewährten
und je nach Erfordernis ausgebildeten Männern (die sich aut Kriterien der Pastoral-
briefe als Familienväter erweisen) die ände auflegen, W ihre Gemeinde und
Familie damit einverstanden S1IM!  d. Öögen die Bischöfe doch mithelfen, daß dieser
Frage endli: die Stunde der Wahrheit omme, denn aufgeschobene Maßnahmen brin-
gen, wenn S1e unter unausweichlichem Druck der Tatsachen spät ergriffen werden,

mehr ınen Bruchteil der beabsichtigten positıven Wirkung hervor. Imählich
wächst sich Ja der „Zölibatsstreit“ Dimensionen aQUuUSs, die an die urkirchliche Ausein-
andersetzung um die Beschneidung erinnern! Viele Priester die - eın Dis-
pensionsgesuch denken) verstehen einfach ihre Bischöfe nicht mehr, die diesem
Anliegen nicht die ehrheit ihres Presbyteriums hinter 37 haben!?*.

Parteiungen in der Kirche machen dem Bischof, dessen Hauptaufgabe die orge
für die Einheit ist, heute mehr Schwierigkeiten alc £früher. Er sieht, eigentlich
den meilsten umn dasselbe Anliegen geht Wie kann der ererbte Glaube heute
predigt und vorgele werden, S wahr bleibt unı gerade eute befreiend und
verändernd wirkt? Der Bischof sieht, eıne der beiden Seiten ein recht hat mit
1  2  hrer Antwort. Die einen befürchten, der überlieferte Glaube werde durch] Lehren

Vgl Auswertung der diözesanen Priesterbefragungen ın Osterreich und Deutschland, aber
auch ın anderen Ländern.
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man sie mit dem Evangelium in Kontakt bringen will. Das ist ein Abenteuer, von dem 
man im voraus nie weiß, wie es ausgeht und das man nur bestehen kann, wenn man 
es als Glied einer Gemeinschaft von Hoffenden, die sich bis an die Grenze des gerade 
noch vom Evangelium her Möglichen vorwagen, auf sich nimmt. Sollten die Priester 
nicht dieses Vertrauen in ihren Bischof setzen können, daß er sie hierin versteht und 
dafür bei seinen Mitbischöfen um Solidarität wirbt? Sollte der Bischof nicht von seinen 
Priestern Selbstlosigkeit, Sachlichkeit und beharrliche Konsequenz bei diesem Prozeß 
der Mutation ihres Berufsmodells, ihres Arbeitsstils und Lebensstandes erwarten 
dürfen? 
Beide Teile leiden an der vermeintlichen oder tatsächlichen „Glaubwürdigkeitslücke" 
(credibility-gap) der je anderen Seite; am meisten leiden die Gemeinden und die Welt 
darunter, daß sich oberste Kirchenleitung und eine starke Minorität der Bischöfe samt 
einer schwachen Majorität der Priester bisher über einige praktische (disziplinäre) Diffe­
renzen des Presbyterdienstes nicht einigen konnten: Ordination von verheirateten Viri 
probati, Teilzeit-Priesteramt, teilweise oder vollständige stufenweise Wiederzulas­
sung von sogenannten „laisierten" Priestern nach ihrer Eheschließung zum kirchlichen 
Dienst. Ist es zuviel verlangt, wenn die Priesterschaft mit ihren Gemeinden angesichts 
des anwachsenden Personalmangels von ihren Bischöfen in diesen Belangen Realismus 
in der Prognose, offene Sprache an die Adresse der römischen Kurie und planvolle, 
zielführende Maßnahmen erwartet? Daß dies auch innerhalb des bisher geltenden 
gesetzlichen Rahmens möglich ist, zeigt der Besdtluß der Schweizer Bischofskonferenz 
vom 2. 10. 1972, Priestern, die von ihren Weiheverpflichtungen dispensiert wurden, 
die volle Gleichstellung mit Laien von entsprechender theologischer Ausbildung zuzu­
sichern und sie auch nach ihrer Heirat im Dienst der Diözese zu behalten und einzu­
setzen (Wortgottesdienst, Predigt, Unterricht, Gruppenarbeit, Bildungsarbeit, Tauf­
und Kommunionsspendung). 
Nun sei die Frage erlaubt, ob es nicht vertretbar wäre, so man die Lehre vom Charak­
ter indelebilis wirklich ernst nimmt und sich die Betreffenden bewähren, sie auch wieder 
den Dienst der Eucharistie, der sakramentalen Absolution, der Eheassistenz und der 
vollberechtigten Gemeindeleitung ausüben zu lassen? Nachdem zur integren Konsti­
tuierung einer Christengemeinde ein volles sakramentales Leben gehört, wie das Konzil 
immer wieder betont, kann man nicht umhin zu hoffen, daß dies tausenden von Ge­
meinden endlich ermöglicht werde, indem die Bischöfe im kirchlichen Dienst bewährten 
und je nach Erfordernis ausgebildeten Männern (die sich laut Kriterien der Pastoral­
briefe als gute Familienväter erweisen) die Hände auflegen, wenn ihre Gemeinde und 
Familie damit einverstanden sind. Mögen die Bischöfe doch mithelfen, daß in dieser 
Frage endlich die Stunde der Wahrheit komme, denn aufgeschobene Maßnahmen brin­
gen, wenn sie unter unausweichlichem Druck der Tatsachen zu spät ergriffen werden, 
nur mehr einen Bruchteil der beabsichtigten positiven Wirkung hervor. Allmählich 
wächst sich ja der „Zölibatsstreit" zu Dimensionen aus, die an die urkirchliche Ausein­
andersetzung um die Beschneidung erinnern f Viele Priester ( die gar nicht an ein Dis­
pensionsgesuch denken) verstehen einfach ihre Bischöfe nicht mehr, die in diesem 
Anliegen nicht die Mehrheit ihres Presbyteriums hinter sich haben12

• 

5. Parteiungen in der Kirche machen dem Bischof, dessen Hauptaufgabe die Sorge 
für die Einheit ist, heute mehr Schwierigkeiten als früher. Er sieht, daß es eigentlich 
den meisten um dasselbe Anliegen geht: Wie kann der ererbte Glaube heute so ge­
predigt und vorgelebt werden, daß er wahr bleibt und gerade heute befreiend und 
verändernd wirkt? Der Bischof sieht, daß keine der beiden Seiten allein recht hat mit 
ihrer Antwort. Die einen befürchten, der überlieferte Glaube werde durch neue Lehren 

t: Vgl. Auswertung der diözesanen Priesterbefragungen in Österreich und Deutschland, aber 
auch in anderen Ländern. 
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verfälscht, die Kirche zerstoöre sich elbst, die Autorität mMusse durchgreifen, Gebet,
pfer und Gehorsam fordern. Die anderen fürchten, gerade die Oberen hielten den
Ortschritt der Kirche auf, wollten gie wıe eine Gekte abschließen, darum 61 eine
Neuinterpretation des Glaubens, eine Demokratisierung der Strukturen, das 1NNer-
weltliche Engagement vorrangig Jede der beiden Gruppen, die Bewahrenden und die
Vorwärtsdrängenden, werfen der egenseite ÖL, sie gefährde die „Sache Jesu“ der
irche beide rufen den Bischof Schiedsrichter (L oder möchten ihn ihre Ziele
gewinnen. ] muß aber der Bischof alle sein, besonders die gTrO! ruppe, die
Mitte, die Verunsicherten und Ratlosen, die Verängstigten und Resignierenden, Laien
wıe VOorT allem Priester.
Gerade ese Bedrängnis bringt die Priester heute mehr als früher mit ihrem Bischof

und sie mit ‚TWAT' auf seinen ienst der Ermutigung, der brüder-
liıchen Zurechtweisung, der Vermittlung und des Vorangehens (vor allem es) schauen.
Fr ıst C5, der gerade den verschiedenen Gruppen unter den Priestern Sagen hat, Vas
S1e nötig haben Den Vorwärtsdrängenden, das Wohl der Gesamtkirche und die
phetische {l Zeitgeist genügend Zu beachten, damit das unterscheiden! Christ-
iche ZU) Wirkung komme:; den Bewahrenden, eıiıne schnellen Verurteiler und esser-
wisser ZUu seın, sich 9-  er das eINZ; egitime Modell von Kirche zZu halten, den
Dialog offen e1Den: den Unsicheren und Suchenden, B-  Pr kleingläubig zZu sein,
sondern sich VL Geist Gottes auf egen führen lassen, die auch die Bischöfe
selbst noch 9-  Pn kennen. der Bischof auf Verständnis und Mithilfe bei
diesem seinem Dienst des „Brückenbauens”“ zwischen einungen und Richtungen
der Priesterschaft und den Gemeinden bauen, dami  r.ü WIT alle der Wahrheit es
Jesus möglichst nahe ommen.

Geeignete Vorgangsweisen und Schiedsstellen könnten dem Bischof bei dieser Ver-
söhnungs- und Führungsaufgabe Dienste leisten. Scho:  »3 Paulus stellt Anschl

M 18, 15 ££ (den Bruder mit m  e vVon eugen Gemeinde gewinnen)
Grundregeln auf „Gegen einen Presbyter E keine chuldigung all, außer mit
Zweı oder drei Zeugen . alte SO, ohne Vorurteil, tue nichts US Zuneigung !”
(z lim 5, 19.21 Nach katholischem Verständnis hat der Bischof Bereich ceiner Did-
ZzZese die umfassende ompetenz gesetzgeberischer, richterlicher und durch-
Trender Hinsicht. Er ist hoheitlicher Schiedsrichter onflikt-, Zweifels- und Beru-
gsfällen. Doch hindert ıhn ese seine Position nicht daran, der Errichtung eiıner
amtlichen Schiedsstelle zuzustimmen, welche die Funktion eines Verwaltungsgerichts-
hofes ausüben vVom Bischof die Delegation rl! diesen von den ÖOrdinariatsämtern
LISW., unabhängigen Diens!  rr entgegennehmen Passenderweise müßte eine colche
U  D-  iedsstelle paritätisch 6- VOoM Ordinarius >  B Priesterrat oder dem
ve5s5am! Diözesanklerus Urwahl bestimmten Priestern bestehen, wobei sowochl
der Bischof als auch der die Schiedsstelle Anrutfende noch jeweils einen Mannn 6@1Nes
Vertrauens den estimmen sollte. Iilll'1 solche Institution e  de einem
i”riester, der sich VO Amt unger: behandelt fühlt, eın geben, Q V  {A
Amt unabhängige Personen seinen prüfen und ihr Gutachten dem Bischof ZUTC
letzten Entscheidung vorlegen. Für moderne Auffassung Vo Rechtsprechung
15 undenkbar, laß jene, eine Maßnahme verhängt haben, auch
‚vieder das Appellationsanliegen behandeln, um die ene Vorgangsweise VOT sich
<!  c  elber bestätigen.
Ein anderes Anliegen, das die ehungen ZWIS:  chen Priestern und entgiften
UD mehr Vertrauen schaffen könnte (und N sich selbstverständlich seıin sollte) ist
die Verfahrensweise bei Anklagen Anonyme Denunziationen disqualifizieren sich Von

selbst. Wer einen anderen verklagt (auch Venn dessen Vorgesetzter ist), hat
P’£licht, den Sachverhalt mıit seinem Namen bürgen. Der Angeklagte hat das
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verfälscht, die Kirche zerstöre sich selbst, die Autorität müsse durchgreifen, Gebet, 
Opfer und Gehorsam fordern. Die anderen fürchten, gerade die Oberen hielten den 
Fortschritt in der Kirche auf, wollten sie wie eine Sekte abschließen, darum sei eine 
Neuinterpretation des Glaubens, eine Demokratisierung der Strukturen, das inner­
weltliche Engagement vorrangig. Jede der beiden Gruppen, die Bewahrenden und die 
Vorwärtsdrängenden, werfen der Gegenseite vor, sie gefährde die „Sache Jesu" in der 
Kirche - beide rufen den Bischof als Schiedsrichter an oder möchten ihn für ihre Ziele 
gewinnen. Er muß aber der Bischof für alle sein, besonders für die größte Gruppe, die 
Mitte, die Verunsicherten und Ratlosen, die Verängstigten und Resignierenden, Laien 
wie vor allem Priester. 

Gerade diese Bedrängnis bringt die Priester heute mehr als früher mit ihrem Bischof 
zusammen und läßt sie mit Erwartung auf seinen Dienst der Ermutigung, der brüder­
lichen Zurechtweisung, der-Vermittlung und des Vorangehens (vor allem dies) schauen. 
Er ist es, der gerade den verschiedenen Gruppen unter den Priestern zu sagen hat, was 
sie nötig haben: Den Vorwärtsdrängenden, das Wohl der Gesamtkirche und die pro­
phetische Kritik am Zeitgeist genügend zu beachten, damit das unterscheidend Christ­
liche zur Wirkung komme; den Bewahrenden, keine schnellen Verurteiler und Besser­
wisser zu sein, sich nicht für das einzig legitime Modell von Kirche zu halten, für den 
Dialog offen zu bleiben; den Unsicheren und Suchenden, nicht kleingläubig zu sein, 
sondern sich vom Geist Gottes auf neuen Wegen führen zu lassen, die auch die Bischöfe 
selbst noch nicht kennen. Gewiß kann der Bischof auf Verständnis und Mithilfe bei 
diesem seinem Dienst des „Brückenbauens" zwischen Meinungen und Richtungen in 
der Priesterschaft und in den Gemeinden bauen, damit wir alle der Wahrheit Gottes in 
Jesus möglichst nahe kommen. 

6. Geeignete Vorgangsweisen und Schiedsstellen könnten dem Bischof bei dieser Ver­
söhnungs- und Führungsaufgabe gute Dienste leisten. Schon Paulus stellt im Anschluß 
an Mt 18, 1; ff (den Bruder mit Hilfe von Zeugen für die Gemeinde gewinnen) dafür 
Grundregeln auf: ,,Gegen einen Presbyter nimm keine Beschuldigung an, außer mit 
zwei oder drei Zeugen •.. Halte es so, ohne Vorurteil, tue •nichts aus Zuneigung!" 
(1 Tim;, 19.21). Nach katholischem Verständnis hat der Bischof im Bereich seiner Diö­
zese die erste und umfassende Kompetenz in gesetzgeberischer, richterlicher und durch­
führender Hinsicht. Er ist hoheitlicher Schiedsrichter in Konflikt-, Zweifels- und Beru­
fungsfällen. Doch hindert ihn diese seine Position nicht daran, der Errichtung einer 
amtlichen Schiedsstelle zuzustimmen, welche die Funktion eines Verwaltungsgerichts­
hofes ausüben und vom Bischof die Delegation für diesen von den Ordinariatsämtem 
usw. unabhängigen Dienst entgegennehmen kann. Passenderweise müßte eine solche 
Schiedsstelle paritätisch aus• vom Ordinarius ernannten und vom Priesterrat oder dem 
gesamten Diözesanklerus durch Urwahl bestimmten Priestern bestehen, wobei sowohl 
der Bischof als auc:h der die Schiedsstelle Anrufende noc:h jeweils einen Mann seines 
Vertrauens für den Einzelfall bestimmen sollte. Eine solc:he Institution würde einem 
Priester, der sic:h vom Amt ungerecht behandelt fühlt, das Bewußtsein geben, da8 vom 
.Amt unabhängige Personen seinen Fall prüfen und ihr Gutac:hten dem Bisc:hof zur 
ietzten Entsc:heidung vorlegen. Für unsere moderne Auffassung von Rec:htsprec:hung 
ist es nämlich undenkbar, daB jene, die eine Maßnahme verhängt haben, dann auch 
1 vieder das Appellationsanliegen behandeln, um die eigene Vorgangsweise vor sic:h 
selber zu bestätigen .. 

Ein anderes Anliegen, das die Beziehungen zwisc:hen Priestern . und Bischof entgiften 
und mehr Vertrauen schaffen könnte (und an sic:h selbstverständlic:h sein sollte) ist 
die Verfahrensweise bei Anklagen. Anonyme Denunziationen disqualifizieren sic:h von 
selbst. Wer einen anderen verklagt (auc:h wenn er d~sen Vorgesetzter ist), hat die 
Pflicht, für den Sac:hverhalt mit seinem Namen zu bürgen. Der Angeklagte hat das 
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Recht, von der Behörde den Namen des Anklägers und den v  prazısen Text der Anklage
£$ahren Die Beweislast liegt auf ceiten des Anklägers oder der Behörde, weiche

die Angelegenheit sich e2' hat. Die Genannten mMUusSsen  .. sSe1ine Schuld beweisen,
g  r vielleicht Seine Unschuld. edeutsam waäre  A auch, wenn offiziell und für
lemal jede Methode hinterhältiger Denunziation, aber auch die Anklage „eX informata
conscientia“ abgeschafft den. Gerade in csolchen Details mussen  b rchlichen
Bereich noch manche konkrete Konsequenzen A den gemein anerkannten OTrmMu-
lierungen der Menschenrechte und den Konzilstexten über die Religionsfreiheit und
„Gaudium —  a Spes BCNn werden. damit zusammenhängendes Anliegen ist auch
der wachsende Wunsch nach Durchschaubarkeit der legislativen, judiziellen, exekutiven
un administrativen Vorgänge innerhalb des kirchenamtlichen Bereichs. ahrheit und
1 ransparenz schaffen Freiheit und Vertrauen, Vorwände und Verdunklungsversuche
schaffen ] Gerüchte und Mißtrauen Wer nicht „eingeweiht“ ist, hit sich bedroht
und reagiert mit Äggression oder Emigration; wer Motive und Methoden einer
nahme kennt, wird diese eher annehmen und sinnvoller durchführen. Hier gäbe @5
noch manche konkrete Desiderate anzuführen. 125 coll in Auswahl geschehen, indem
einige gängiıge Slogans analysiert werden.

HIl. Konkrete etails als esttälle proklamierter pien
Jeder ogan ist richtig und falsch zugleich; richtig, weil C} etwas arakteristisches
scharf herausstellt; falsch, weil 25 perspektivisch und überbelichtet tut Mit esem
Vorbehalt H verstanden werden, wWas jetz mit Ssser Einseitigkeit formuliert
wird Einseitigkeit, die sich celbst als solche identifiziert, schadet kaum, S1e ford
geradezu ihre eigene Tganzung
L. „Die Kirche hat Zeit, S1P denkt 1n Jahrhunderten!“
Dieses bei Vorgesetzten sehr beliebte und von ihnen oft gebrauchte Argument versetzt
uns Priester, Je nach Temperament, Wut oder Resignation. W  JTeni c

die Vertiefung des eNSus FHic  , Lauf der geschichtlichen Entwicklung eines
Oogmas Oder um eine umfassende Neustrukturierung der HaNZEN kirchlichen Praxis
geht. ber 65 trif nicht für jene Notwendigkeiten der Verkündigung, Ottesdienst-
feier, Gemeindebildung, mit denen I] fact täglich konfrontiert ist und denen
infolge unzulänglicher und überholter, aber noch verbindlicher Vorschriften nicht ent-
sprechend begegnen kann!? Priester haben nich;  rP selten den Eindruck, die Bischöfe
infolge ihrer Distanzierung vVom tatsächlichen Leben an eıner „Unterkühlung S
5  s wegen“ leiden. In anchen Belangen haben keine Zeit mehr, 0 ist nich‘  en erst
fünf VOT, sondern leider schon nach Zwölf. Deit Ca irche des L, Jahrhunderts
ihrer „Naherwartung“ enttäuscht worden ist, schein‘ eicht gene!l: Ja 3-  n
„ZUu bald dranzusein“” und chronisch spat ü kommen?!?. Es üutzt wenig, nachher
sein Bedauern auszudrücken und die gemaßregelten Propheten zZzu kanonisieren. Es ist
die Eigenschaft des „Kairos  “  J 7 MNUr einmal und nıe wieder ommt

v „Ke  ın Streit in der Offentlichkeit!“
Scheinbar ist e5 der Ehrgeiz mancher Oberen, beweisen, daß ihrem Kirchgebiet
„Ruhe Urn Ordnung“ herrschen, und l afd eigentlich keine Spannungen der Pro-
bleme in ihrerer gibt. Die Zentralbehörden haben über. ihre „Augen D
und beamtete Aufseher und sehen gEINEC, wenn das ystem klaglos, ohne Knirschen,
funktioniert. Heute aber bleibt SC etwas eın frommer Wunsch Der einzige noch relativ

13 B. Gegdüedgg\enpastoral‚ Sexualethik, Katechumenat ür Erwachsene, Gestalt des Buß-
sakramentes M

14 Siehe Retormation, französische Revolution, erzich! auf den Kirchenstaat, soziale Gerech-
tigkeit, Verurteilung des Krieges, Schutz der Gewissensfreiheit Uu. d.
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Recht, von der Behörde den Namen des Anklägers und den präzisen Text der Anklage 
zu erfahren. Die Beweislast liegt auf seiten des Anklägers oder der Behörde, welche 
die Angelegenheit an sich gezogen hat. Die Genannten müssen seine Schuld beweisen, 
nicht vielleicht er seine Unschuld. Bedeutsam wäre auch, wenn offiziell und ein für 
allemal jede Methode hinterhältiger Denunziation, aber auch die Anklage „ex informata 
conscientia" abgeschafft würden. Gerade in solchen Details müssen im kirchlichen 
Bereich nom manche konkrete Konsequenzen aus den allgemein anerkannten Formu­
lierungen der Menschenrechte und den Konzilstexten über die Religions&eiheit und 
„Gaudium et Spes" gezogen werden. Ein damit zusammenhängendes Anliegen ist auch 
der wachsende Wunsch nach Durchschaubarkeit der legislativen, judiziellen, exekutiven 
und administrativen Vorgänge innerhalb des kirchenamtlichen Bereichs. Wahrheit und 
Transparenz schaffen Freiheit und Vertrauen, Vorwände und Verdunklungsversuche 
schaffen nur Gerüchte und Mißtrauen. Wer nicht „eingeweiht" ist, fühlt sich bedroht 
und reagiert mit Aggression oder Emigration; wer Motive und Methoden einer Maß­
nahme kennt, wird diese eher annehmen und sinnvoller durchführen. Hier gäbe es 
noch manche konkrete Desiderate anzuführen. Dies soll in Auswahl geschehen, indem 
einige gängige Slogans analysiert werden. 

m. Konkrete Details als Testfälle proklamierter Prinzipien 

Jeder Slogan ist richtig und falsch zugleich; richtig, weil ei: etwas Charakteristisches 
scharf herausstellt; falsch, weil er es perspektivisch und überbelichtet tut. Mit diesem 
Vorbehalt möge verstanden werden, was jetzt mit gewisser Einseitigkeit formuliert 
wird. Einseitigkeit, die sich selbst als solche identifiziert, schadet kaum, sie fordert 
geradezu ihre eigene Ergänzung. 

1. ,,Die Kirche hat Zeit, sie denkt in ]ahrhunderten/11 

Dieses bei Vorgesetzten sehr beliebte und von ihnen oft gebrauchte Argument versetzt 
uns Priester, je nach Temperament, in Wut oder Resignation. Es trifft zu, wenn es 
um die Vertiefung des Sensus fidei im Lauf der geschichtlichen Entwiddung eines 
Dogmas oder um eine umfassende Neustrukturierung der ganzen kirchlichen Praxis 
geht. Aber es trifft nicht zu für jene Notwendigkeiten der Verkündigung, Gottesdienst­
feier, Gemeindebildung, mit denen man fast täglich konfrontiert ist und denen man 
infolge unzulänglicher und überholter, aber noch verbindlicher Vorschriften nicht ent­
sprechend begegnen kann13• Priester haben nicht selten den Eindruck, daß die Bischöfe 
infolge ihrer Distanzierung vom tatsächlichen Leben an einer „Unterkühlung von 
Amts wegen" leiden. In manchen Belangen haben wir keine Zeit mehr, es ist nicht erst 
fünf vor, sondern leider schon fünf nach Zwölf. Seit die Kirche des 1. Jahrhunderts in 
ihrer „Naherwartung" enttäuscht worden ist, scheint sie zu leicht geneigt, nur ja nicht 
„zu bald dranzusein" und chronisch zu spät zu kommen1'. Es nützt wenig, nachher 
sein Bedauern auszudrücken und die gemaßregelten Propheten zu kanonisieren. Es ist 
die Eigenschaft des „Kairos", daß er nur einmal und nie wieder kommt. 

2. ,,Kein Streit in der Öffentlichkeit!" 
Scheinbar ist es der Ehrgeiz mandter Oberen, zu beweisen, daß in ihrem Kirchgebiet 
,,Ruhe und Ordnung" herrschen, und daß es eigentlich keine Spannungen oder Pro­
bleme in ihrer Herde gibt. Die Zentralbehörden haben überall ihre „Augen und Ohren" 
und beamtete Aufseher und sehen es gerne, wenn das System klaglos, ohne Knirschen, 
funktioniert. Heute aber bleibt so etwas ein frommer Wunsdt. Der einzige noch relativ 

13 Z. B. Gesdüedenenpastoral, Sexualethik, Katechumenat für Erwachsene, Gestalt des Buß­
sakramentes u. ä. 

14 Siehe Reformation, französische Revolution, Verzicht auf den Kirchenstaat, soziale Gerech­
tigkeit, Verurteilung des Krieges, Schutz der Gewissensfreiheit u. a. 

221 



ruhige Bereich der Kirch:  A ist der Friedhof, dessen Bewohner aber bereits der „leidenden
und triumphierenden‘  x Kirche angehören. Den Bischöfen aber ist s aufgetragen, die
Mitglieder der „streitenden“ Kirche zusammenzuhalten, eser Teil aber ist nach
Ambrosius „ommnıum COMMUNI1S opinio, publica CS fidelium”“” eben eın „Öffentliches
reignis”, eine Otadt auf dem Berg, eine „societas perfecta”, die ihr Recht auf CGffent-
lichkeit geltend acht und daher auf nehmen muß, ihre Lebensfunktionen
(wozu auch Auseinandersetzungen gehören) VOLr den ugen des Publikums (der Mit-
glieder und Nichtmitglieder) eiragen werden. Pius XIT. hat auf die otwendigkeit
der „Ööffentlichen Meinung‘ ın der Kirche hingewiesen; wıe coll d  1ese zustande kommen,
wen  Pg „nichts die Presse kommen“ soll, wenn das „bürokratische UÜber-I ö ]
Erbauliches passleren äßt, G die Kirchenpresse allem ZUr Institutionsbestätigung
dienen soll? Mit einer „veröffentlichten“ einung, mit „„Leerformeln“ als Kommuni-
ques wird INnd  3 kein Interesse für eine Bewegung wecken, die das Evangelium X den
Mann und an die Tau  n“ bringen Das Ausrufen VO den ächern, das Verkünden
auf den Plätzen coll um der Ehrlichkeit willen auch die Konflikte und Kritiken ZUum
Inhalt haben dürfen: dann glauben die Leute eher, d  S Bischöfe, Priester und Volk
gemeinsam auf der Suche SIN!  d und daß es „Banz Ordnung ist, icht alles in
Ordnung ict“ (Bernhard V, Clairvaux).

£P' D  ıe schweigende Mehrheit nehmen!”
Damit entziehen sich manche kirchliche Amtsträger elegant der Konsequenz, en!
Anträge einer ruppe ernst nehmen rAN müssen, denen ihnen bange ist. Hıer liegt
aber ei1ne contradictio adjecto UT, Woher weiß S eigentlich, die Mehrheit
wirklich denkt, da s1e schweigt? Gerne berufen sich Kleriker auf ihren (nicht
ımmer vorhandenen) sechsten Sinn, der ihnen ‚auf Grund Jangjähriger Erfahrung
fehlbar Sagt, wWäas das brave katholische Volk denkt, wünscht und praktiziert” Sie Vel-
fallen eser Hlusion, weil 61e die eigenen Gedanken, Wiünsche und Praktiken Regu-
latoren und Indikatoren des „gesunden Volksempfindens” halten; bisweilen SIN c1e
heftig enttäuscht, wenn uswertungen von objektiven soziographischen Untersuchun-
gen andere Ergebnisse zeitigen, Was als Volksmeinung ausgibt, ist oft nl
die partikuläre Meinung e1nes kleinen 15@es der gänger oder NUur elner
Unentwi  er. Tatsächlich gibt S  oa Kaleidoskop VO  3 einungen mıiıt häufig csich
wandelnden TEeN! Was bleibt, ist die Lethargie und wachsende Entfremdung der
Masse kirchlichen Fragen (keineswegs aber christlichen Anliegen) Darum ist die
Benützung der Massenmedien der soziographischen Methoden durch die Bischöfe

viele Priester e1n Trost, weil alle dami;  en eher die „Zeichen der Zeit“ sehen und
deuten lernen werden: daß nämlich der Sauerteig das Y  ıVv. durchdringen muß
icht umgekehrt. Eliten, die VO der Masse neutralisiert werden, sind nutzlos, auch
der

„Niemanden beunruhigen oder yerunsichern ’ r
oft gehörter Imperativ oberhirtlichem unde, der seine chtigkeit, aber auch

seine Tücken hat. Daß Gott getreu ist und Jesus auferweckt at, sein eist bei der
irche bleibt ese immer wirksam auf das künftige Heil hinweist, darüber darf
PS etztlich eine Unsicherheit den Glaubenden geben; aber wie ese tröstenden
Heilstatsachen heute verkündet und geglaubt und gelebt werden sollen, eswegen
sollte schon unruhig werden und auch andere ihrer Ruhe der Gewöhnung und
naliven Gelbstsicherheit aufscheuchen. der collte der Priester die sten ihren
infantilen Gottesvorstellungen, ihrem zu csehr milieubedingten „einschlußweisen lau-
ben  “ ihren legalistischen Gewissensfehlhaltungen, ihrem magischen Sakramentenver-
stän  ‚ox  dnis, ihrer Konsumentenhaltung gegenüber der institutionellen Kirche, ihrem
reifen „Anlehnungsbedürfnis“ die Multter Kirche belassen? erden dann diese
„Altchristen“ nach Verschwinden der este „volkskirchlichen Klimas” nicht erst
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ruhige Bereich der Kirche ist der Friedhof, dessen Bewohner aber bereits der "leidenden 
und triumphierenden11 Kirche angehören. Den Bischöfen aber ist es aufgetragen, die 
Mitglieder der „streitenden" Kirche zusammenzuhalten. Dieser Tell aber ist nach 
Ambrosius „omnium communis opinio, publica res fidelium" - eben ein „öffentliches 
Ereignis", eine Stadt auf dem Berg, eine „sodetas perfecta", die ihr Recht auf Öffent­
lichkeit geltend macht und daher in Kauf nehmen muß, daß ihre Lebensfunktionen 
(wozu auch Auseinandersetzungen gehören) vor den Augen des Publikums (der Mit­
glieder und Nichtmitglieder) ausgetragen werden. Pius XII. hat auf die Notwendigkeit 
der „öffentlichen Meinung" in der Kirche hingewiesen; wie soll diese zustande kommen, 
wenn „nichts in die Presse kommen" soll, wenn das „bürokratische Ober-Ich" nur 
Erbauliches passieren läßt, wenn die Kirchenpresse vor allem zur Institutionsbestätigung 
dienen soll? Mit einer „veröffentlichten" Meinung, mit ,,,,Leerformeln1

' als Kommuni­
ques wird man kein Interesse für eine Bewegung wecken, die das Evangelium „an den 
Mann und an die Frau" bringen will. Das Ausrufen von den Dächern, d.as Verkünden 
auf den Plätzen soll um der Ehrlichkeit willen auch die Konflikte und Kritiken zum 
Inhalt haben dürfen; dann glauben die Leute eher, daß Bischöfe, Priester und Volk 
gemeinsam auf der Suche sind und daß es „ganz in Ordnung ist, daß nicht alles in 
Ordnung ist" (Bernhard v. Clairvaux). 

3. ,,Die schweigende Mehrheit ernst nehmen/" 

Damit entziehen sich manche kirchliche Amtsträger elegant der Konsequenz, dringende 
Anträge einer Gruppe ernst nehmen zu müssen, vor denen ihnen bange ist. Hier liegt 
aber eine contradictio in adjecto vor. Woher weiß man eigentlich, was die Mehrheit 
wirklich denkt, da sie doch schweigt? Gerne berufen sich Kleriker auf ihren (nicht 
immer vorhandenen) sechsten Sinn, der ihnen „auf Grund langjähriger Erfahrung un­
fehlbar sagt, was das brave katholische Volk denkt, wünscht und praktiziert". Sie ver­
fallen dieser Illusion, weil sie die eigenen Gedanken, Wünsche und Praktiken für Regu­
latoren und Indikatoren des „gesunden Volksempßndens" halten; bisweilen sind sie 
heftig enttäuscht, wenn Auswertungen von objektiven soziographischen Untersuchun­
gen ganz andere Ergebnisse zeitigen. Was man als Volksmeinung ausgibt, ist oft nur 
die partikuläre Meinung eines kleinen Kreises der Kirchgänger oder gar nur einzelner 
Unentwegter. Tatsächlich gibt es ein Kaleidoskop von Meinungen mit häufig sich 
wandelnden Trends. Was bleibt, ist die Lethargie und wachsende Entfremdung der 
Masse in kirchlichen Fragen (keineswegs aber in christlichen Anliegen). Darum ist die 
Benützung der Massenmedien und der soziographischen Methoden durch die Bischöfe 
für viele Priester ein Trost, weil alle damit eher die „Zeichen der Zeit" sehen und 
deuten lernen werden: daß nämlich der Sauerteig das Mehl durchdringen muß und 
nicht umgekehrt. Eliten, die von der Masse neutralisiert werden, sind nutzlos, auch in 
der Kirche. 

4. ,,Niemanden beunruhigen oder verunsichern!" 

Ein oft gehörter Imperativ aus oberhirtlichem Munde, der seine Richtigkeit, aber auch 
seine Tücken hat. Daß Gott getreu ist und Jesus auferweckt hat, daß sein Geist bei der 
Kirche bleibt und diese immer wirksam auf das künftige Heil hinweist, darüber darf 
es letztlich keine Unsicherheit für den Glaubenden geben; aber wie diese tröstenden 
Heilstatsachen heute verkündet und geglaubt und gelebt werden sollen, deswegen 
sollte man schon unruhig werden und auch andere aus ihrer Ruhe der Gewöhnung und 
naiven Selbstsicherheit aufscheuchen. Oder sollte der Priester die Christen in ihren 
infantilen Gottesvorstellungen, ihrem zu sehr milieubedingten „einschluBweisen Glau­
ben", ihren legalistischen Gewissensfehlhaltungen, ihrem magischen Sakramentenver­
ständnis, ihrer Konsumentenhaltung gegenüber der institutionellen Kirche, ihrem un­
reifen „Anlehnungsbedürfnis" an die Mutter Kirche belassen? Werden dann diese 
„Altchristen" nach Verschwinden der Reste eines „volkskirchlichen Klimas" nicht erst 
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recht unvorbereitet Säkularismus verschlungen werden? Machen damit
icht den offenen enschen S eute unnötig SCHWEeT, „Neuchristen“ Zl  fn werden,
wenn WIr ihnen unnötige Lasten auferlegen, die uNserTe Väter noch mit einiger Berech-
tigung, aber ZUur noch mit Widerstreben getragen haben? Mögen uUuNsSsere Bischöfe
immer diese abe der Unterscheidung der prophetischen Geister haben, sitive
und negative Unruhestifter und Verunsicherer differenzieren k!  onnen  ..  1

„Mit dem Gehorsam trifft mMan ımmer das Richtige!”
Dieser Grundsatz rleichtert sicher das schwere Amt des Kirchenregimentes. Damilit An
aber richtig sel, ist fragen, VO  ” welcher Qualität dieser Gehorsam denn 1Un sein
soll. Den Appellen Zu Gehorsam und „kindlichem“” Vertrauen Kirchenleitung steht
nicht selten der Eindruck der Befehlsempfänger gegenüber, anchmal wichtigen
edürfnissen und Aufgaben der Kirche den Befehlen cht Rechnung getragen wird,

die rigkei: irreale Vorstellungen hat, a 61@ nicht ı_ sachgerechten Behand-
lung eines Problems bereit ist, dafß 561e ] GSichtweisen nicht Diskussion zuläßt
Wer sich einer sachlich unrichtigen, autoritären Verfügung auberl: unterordnet,
murrend, gleichgültig, verächtlich, ] un Ruhe zu haben und nicht aufzufallen, ob-
;ohl c  PT' vVon der Unrichtigkeit des Befehls überzeugt ist, der kann 61 nicht auf das
Geheimnis des Kreuzes berufen und gleichsam „alles der göttlichen Vorsehung übDer-
lassen“. In einem Grenzfall würde sich (wie anche posthume Rehabilitationen auch

der zeigen) e1ine Gehorsamsverweigerung für die Glaubensgemeinschaft
eın geringeres s  el erweisen, als die Unterwerfung unt:  D einen VO dem ewlssen
unverantwortbaren Befehl oder Verbot ware. Auch eın Nein um schlechten
Aufirag der trotz Geistesbeistand eım kirchlichen Amt möglich ist) würde 1Nan
diesem Fall Christus gehorchen NiemandI allzu eicht annehmen, laß 1n einer
solchen Zerreißprobe steht, aber eın Bischof sollte n ese Tragik wissen!

are Kompetenzen schaffen und beachten!”
scamtkirchliche Dokumente, die sich mit sozialen Fragen befassen, werden nicht müde,
die Grundsätze der Subsidiarität und Golidarität ZUu proklamieren und daraus atuch csehr
handfeste Folgerungen Zu ziehen. Gott sel daf ist. Nur muß
e1ne eigenartige Schizophrenie konstatieren, weil diese Grundsätze Bereich der
unierten Ostkirchen von der römischen Ku:  TIE s mit Widerstreben und Bereich der
Westkirche kaum verwirklicht werden. Die Eigenständigkeit der Bischofskonferenzen
und Bistümer WITI N! „kosmetischen Dingen zugelassen und auch da Ur mit
vielen „Wenn und Aber”. Das pyramidale Universalkirchenmodell hat die kollegialitäts-
Jüsternen, zZzu ihren Sitzen B  > Konzil heimkehrenden Ordinarien ausgepunktet, ZU

Schaden der Kirche, ZUT Verschärfung der <  K  risen, Vermehrung der stillen und lauten
Emigration. Viele Priester sind aurıg darüber, Bischöfe oßteil ohne
Widerspruch ese bittere Pille geschluckt haben. Die Priester wünschten sich cehnlichst
eıne Profilierung ihrer Bischofskonferenzen, keineswegs einen onflikt oder Kollisions-
Uurs BEeN Rom!
Außerdem haben nicht wenige Vorgänge der letzten Jahre bewiesen, A HI‚] die erteidi-
ZUNs regionalkirchlicher Interessen VOT römischen Dikasterien kein Affront HCegCIL den
Papst, sondern eben die Vertretung spezieller Anliegen einer sSeiner manchmal
al selbständigen Behörden ist Auch die Neuordnung (besser al  erung der
Ordnung) der Stellung der Nuntien gegenüber den Diözesanbischöfen gehört jen!
Maßnahmen, die aus der Perspektive der Zentrale begreiflich sind, aber nicht gerade der
ideale Ausdruck ernstgenommener Kollegialität sind. Beklagenswert WAar auch, wıe
wenig Solidarität die holländischen Bischöfe 1n schwierigen Lage Von seiten ihrer
Nachbarepiskopate erwarten konnten. Hese Phänomene entmutigen einen beträcht-
lichen der riesterschaft und nähren die Furcht, die Bischöfe sagten allem
Ja und Amen, e5 „Von oben  s kommt. Außer Leuten wıe ardinal Suenens und

recht unvorbereitet vom Säkularismus verschlungen werden? Machen wir es damit 
nicht den offenen Menschen von heute unnötig scnwer, ,,Neucnristen" zu werden, 
wenn wir ihnen unnötige Lasten auferlegen, die unsere Väter nocn mit einiger Berecn­
tigung, wir aber nur noch mit Widerstreben getragen haben? Mögen unsere Bischöfe 
immer diese Gabe der Unterscheidung der prophetischen Geister haben, um positive 
und negative Unruhestifter und Verunsicnerer differenzieren zu können! 

5. ,,Mit dem Gehorsam trifft man immer das Richtige/" 
Dieser Grundsatz erleichtert sicher das scnwere Amt des Kirchenregimentes. Damit er 
aber ricntig sei, ist zu &agen, von welcher Qualität dieser Gehorsam denn nun sein 
soll. Den Appellen zu Gehorsam und „kindlichem" Vertrauen zur Kirchenleitung steht 
nicnt selten der Eindruck der Befehlsempfänger gegenüber, daß mancnmal wicntigen 
Bedürfnissen und Aufgaben der Kirche in den Befehlen nicnt Recnnung getragen wird, 
daß die Obrigkeit irreale Vorstellungen hat, daß sie nicnt zur sacngerecnten Behand­
lung eines Problems bereit ist, daß sie neue Sichtweisen nicht zur Diskussion zuläßt. 
Wer sich einer sachlich unrichtigen, autoritären Verfügung äußerlich unterordnet, 
murrend, gleichgültig, verächtlich, nur um Ruhe zu haben und nicht aufzufallen, ob­
wohl er von der Unricntigkeit des Befehls überzeugt ist, der kann sich nicht auf das 
Geheimnis des Kreuzes berufen und gleicnsam „alles der göttlichen Vorsehung über­
lassen''. In einem Grenzfall würde sicn (wie manche posthume Rehabilitationen aucn 
in der Kircne zeigen) eine Gehorsamsverweigerung für die Glaubensgemeinscnaft als 
ein geringeres übel erweisen, als es die Unterwerfung unter einen vor dem Gewissen 
unverantwortbaren Befehl oder Verbot wäre. Auch durcn ein Nein zum schlechten 
Auftrag (der trotz Geistesbeistand beim kirchlichen Amt möglich ist) würde man in 
diesem Fall Christus gehorchen. Niemand möge allzu leicht annehmen, daß er in einer 
solchen Zerreißprobe steht, aber ein Bischof sollte um diese Tragik wissen! 

6. ,,Klare Kompetenzen schaffen und beachten!'' 
Gesamtkirchliche Dokumente, die sich mit sozialen Fragen befassen, werden nicht müde, 
die Grundsätze der Subsidiarität und Solidarität zu proklamieren und daraus auch sehr 
handfeste Folgerungen zu ziehen. Gott sei Dank dafür, daß es so ist. Nur muß man da 
eine eigenartige Schizophrenie konstatieren, weil diese Grundsätze im Bereich der 
unierten Ostkirchen von der römischen Kurie nur mit Widerstreben und im Bereich der 
Westkirche kaum verwirklicht werden. Die Eigenständigkeit der Bischofskonferenzen 
und Bistümer wird nur in „kosmetischen Dingen" zugelassen und auch da nur mit 
vielen „Wenn und Aber". Das pyramidale Universalkirchenmodell hat die kollegialitäts­
lüstemen, zu ihren Sitzen vom Konzil heimkehrenden Ordinarien ausgepunktet, zum 
Schaden der Kirche, zur Verschärfung der Krisen, zur Vermehrung der stillen und lauten 
Emigration. Viele Priester sind traurig darüber, daß ihre Bischöfe zum Goßteil ohne 
Widerspruch diese bittere Pille geschluckt haben. Die Priester wünschten sich sehnlidtst 
eine Profilierung ihrer Bischofskonferenzen, keineswegs einen Konflikt oder Kollisions­
kurs gegen Rom! 
Außerdem haben nicht wenige Vorgänge der letzten Jahre bewiesen, daß die Verteidi­
gung regionalkirchlicher Interessen vor römischen Dikasterien kein Affront gegen den 
Papst, sondern eben nur die Vertretung spezieller Anliegen vor einer seiner manchmal 
allzu selbständigen Behörden ist. Auch die Neuordnung (besser: Stabilisierung der alten 
Ordnung) der Stellung der Nuntien gegenüber den Diözesanbischöfen gehört zu jenen 
Maßnahmen, die aus der Perspektive der Zentrale begreiflich sind, aber nicht gerade der 
ideale Ausdruck ernstgenommener Kollegialität sind. Beklagenswert war auch, wie 
wenig Solidarität die holländischen Bischöfe in ihrer schwierigen Lage von seiten ihrer 
Nachbarepiskopate erwarten konnten. Diese Phänomene entmutigen einen beträcht­
lichen Teil der Priesterschaft und nähren in ihm die Furcht, die Bischöfe sagten zu allem 
Ja und Amen, wenn es "von oben" kommt. Außer Leuten wie Kardinal Suenens und 
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einıgen anderen sehen die Priester wenige Oberhirten, die den Mut haben wıe Paulus
1ın Antiochien (Gal 2 , 11—14)

„Kirchliche Vollmacht kommt oben, nıcht S  S unten !”
Niemand ezweifelt, laß das kirchliche Amt seine Volilmacht nid1f vom Willen der e1nN-
zelnen Glieder, sondern vVom auferstandenen Christus über die apostolische Nachfolge
bekommt. Das heißt aber noch keineswegs, Bischof unbedingt LUr durch KO-
optatıon von seiten eEiNner  H Ongregation der rOmu1s:  ‚..  chen Ku  rIe nach einem un-
durchschaubaren Informativprozeß) dieses ollegium aufgenommen werden kann
Die Amtsübertragung ist sakramentaler Vorgang, „Von oben her ergreift Christus

operato die Inıtiative, seinem Namen der Geweihte Seiner Kirche
gegenüberstehen, nicht ur von ihr bevollmächtigt sein; die Bezeichnung des Amts-
trägers sollte jedoch einer Weise geschehen, wIe 25 der heutigen ges UnN!
gesellschaftlichen Situation entspricht. Die eise der Auswahl de £acto variabel
und mufß dergestalt sein, cie die Bestellung eines sein AÄAmt möglichst g-
eigneten Trägers herbeiführt. WAar nicht de Jure, aber vVom Sinn des AÄAmtes her schließt
dies die Notwendigkeit einer generellen Akzeptation des Bestellten von seiten seliner
diözesanen Glaubensgemeinschaft mit eın  15 Legitimität wird dem Subjekt die
kirchenamtliche Einsetzung mitgeteilt, Effektivität aber bekommt senın Dienst erst
den Konsens zugunsten seiner Person von seiten möglichst vIe:|  Jer (qualifizierter) Mit-
glieder der emeinschaft (Pfarre, Diözese), welcher das Vorsteheramt ausübt. Aus
der Geschichte wıissen das „Wahlrecht des Gottesvolkes”, das eigentlich erst
seit dem VErgangeNEN ahrhundert auf eine bloß tuelle rage zusammengeschrumpft
ist!® Der Wunsch eler Priester (und Laien) ist daher NUr egitim, D  Q ihnen e1ne reale
ges Mitwirkung der Bezeichnung der Person des Ordinandus wieder ermößg-
icht werde. Die Bischöfe mögen sich hier zuerst vorläufige Formen einfallen lassen und
gemeinsam in Rom dahingehend wirken, daß dieses Problem in ihrem ureigensten
Interesse bald und gut gelöst werde. Ihre. Nachfolger werden ihnen dafür dankbar se1n,
aber auch die rchliche Gemeinschaft, obwohl die kirchliche Zentralbürokratie begreif-
licherweise die Zuwahl eiınes  H Mitgliedes ihr eigenes Gremium hinein lieber
unter sich allein ausmachen möchte, vielleicht auch AUS Ängst VOr e1ıner „Unterwande-
rung der Kirche; doch diese S guf geordneten und für alle transparen-
ten Prozeß der uswahl viel besser verhindert werden die übliche, a Mai
109771 die Schlüsselfunktion des Nuntius verstärkende Selektionsmethode, der jede
Beteiligung reprasentativer Gremien (diözesaner Pastoralrat und Priesterrat) A US

geschlossen ist.
Wie wäre besser machen? Auf einer ersten SGtufe collten alle Mitglieder der Orts-
rche Vorschläge machen k:  onnen  . zı den Fragen Welche Aufgaben sind zu osen
Welche Qualitäten sollte also der Bischof haben? Welche Kandidaten entsprechen diesen
Erfordernissen? einer zweıten Stutfe sollte der Priestern und Laien bestehende
Pastoralrat unftfer Berücksichtigung der Ergebnisse dieses breiten Informationsvorganges

Man E 1 die Fälle L“'!t"l‘E (Rotterdam) und Gijsen cermon!| in Holland.
Lange galt der Grundsatz des SS Francorum (ed erg, „Nec frustra patribus
reminiscimur stitutum, ut de electione 2 regıimen altaris adhibendi Sunt,
consulatur populus” 27) ieses Prinzip spricht um 30 Traditio Apostolica des

worden ısteinigen anderen sehen die Priester wenige Oberhirten, die den Mut haben wie Paulus  .  in Antiochien (Gal 2, 11—14).  7. „Kirchliche Vollmacht kommt von oben, nicht von unten!”  Niemand bezweifelt, daß das kirchliche Amt seine Vollmacht nid1fvom Willen der ein-  zelnen Glieder, sondern vom auferstandenen Christus über die apostolische Nachfolge  bekommt. Das heißt aber noch keineswegs, daß ein Bischof unbedingt nur durch Ko-  optation von seiten einer Kongregation der römischen Kurie (nach einem etwas un-  durchschaubaren Informativprozeß) in dieses Kollegium aufgenommen werden kann.  Die Amtsübertragung ist ein sakramentaler Vorgang, „von oben“ her ergreift Christus  ex opere operato die Initiative, in seinem Namen wird der Geweihte seiner Kirche  gegenüberstehen, nicht nur von ihr bevollmächtigt sein; die Bezeichnung des Amts-  trägers sollte jedoch in einer Weise geschehen, wie es der heutigen geschichtlichen und  gesellschaftlichen Situation entspricht. Die Weise der Auswahl war de facto variabel  und muß nur dergestalt sein, daß sie die Bestellung eines für sein Amt möglichst ge-  eigneten Trägers herbeiführt. Zwar nicht de jure, aber vom Sinn des Amtes her schließt  dies die Notwendigkeit einer generellen Akzeptation des Bestellten von seiten seiner  diözesanen Glaubensgemeinschaft mit ein'®. Legitimität wird dem Subjekt durch die  kirchenamtliche Einsetzung mitgeteilt, Effektivität aber bekommt sein Dienst erst durch  den Konsens zugunsten seiner Person von seiten möglichst vieler (qualifizierter) Mit-  glieder der Gemeinschaft (Pfarre, Diözese), in welcher er das Vorsteheramt ausübt. Aus  der Geschichte wissen wir um das „Wahlrecht des Gottesvolkes“, das eigentlich erst  seit dem vergangenen Jahrhundert auf eine bloß rituelle Frage zusammengeschrumpft  ist!*, Der Wunsch vieler Priester (und Laien) ist daher nur legitim, daß ihnen eine reale  (gestufte) Mitwirkung an der Bezeichnung der Person des Ordinandus wieder ermög-  licht werde. Die Bischöfe mögen sich hier zuerst vorläufige Formen einfallen lassen und  gemeinsam in Rom dahingehend wirken, daß dieses Problem in ihrem ureigensten  Interesse bald und gut gelöst werde. Ihre. Nachfolger werden ihnen dafür dankbar sein,  aber auch die kirchliche Gemeinschaft, obwohl die kirchliche Zentralbürokratie begreif-  licherweise die Zuwahl eines neuen Mitgliedes in ihr eigenes Gremium hinein lieber  unter sich allein ausmachen möchte, vielleicht auch aus Angst vor einer „Unterwande-  rung“ der Kirche; doch diese kann durch einen gut geordneten und für alle transparen-  ten Prozeß der Auswahl viel besser verhindert werden als durch die übliche, seit Mai  1971 die Schlüsselfunktion des Nuntius verstärkende Selektionsmethode, in der jede  Beteiligung repräsentativer Gremien (diözesaner Pastoralrat und Priesterrat) aus-  geschlossen ist.  Wie wäre es besser zu machen? Auf einer ersten Stufe sollten alle Mitglieder der Orts-  kirche Vorschläge machen können zu den Fragen: Welche Aufgaben sind zu lösen?  Welche Qualitäten sollte also der Bischof haben? Welche Kandidaten entsprechen diesen  Erfordernissen? Auf einer zweiten Stufe sollte der aus Priestern und Laien bestehende  Pastoralrat unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieses breiten Informationsvorganges  15 Man denke nur an die Fälle Simonis (Rotterdam) und Gijsen (Roermond) in Holland.  16 Lange galt der Grundsatz des Missale Francorum (ed. Mohlberg): „Nec frustra a patribus  reminiscimur institutum, ut de electione eorum, qui ad regimen altaris adhibendi sunt,  consulatur et populus“ (27). Dieses Prinzip spricht um 230 die Traditio Apostolica des  worden ist ... mit der Zustimmung aller, und die Bischöfe mögen ihm die Hand auflegen.“  Hippolyt klar aus (67, 4): „Man ordiniere zum Bischof den, der vom ganzen Volk erwählt  Papst Leo d. Große sagt: „Wer allen vorstehen soll, soll von allen gewählt werden ... man  ordiniere niemanden zum Bischof gegen den Willen der Christen und ohne ihre ausdrück-  Jiche Bitte.”“ (Ad Anastasium, PL 54, 634.) Der c. 329 des CJC (der Römische Papst ernennt  die nicht aus  die Bischöfe frei), erst 1917 eingeführt, ist das Endergebnis einer Entwicl]  einer Vertiefung der Glaubenslehre hervorging, sondern durch äußeren Druck, durch welt-  liche Einflüsse zustande kam.  224mit der ustimmung aller, und Bischöfe mögen ihm die and auflegen.“Hippolyt klar 1 (67, 4) „Man ordiniere il Bischof den, der S Volk erwa {

aps Leo Große sagt: „Wer allen vorstehen soll, soll S allen gewählt wer en Y Y man
ordiniere niemanden Z Bischof gegen den der Christen und ohne ausdrück-
iche Bitte.“ (Ad Änastasium, 54, 634.) Der C 320 des CIC der Römische aps

Q-  PR.-die Bischöfe rei), erst 109017 eingeführt, ist das Endergebnis einer Entwil
einer Vertiefung der ubenslehre hervorging, sandern durch äußeren Dru:‘ welt-
liche Einflüsse rzustande kam.
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einigen anderen sehen die Priester wenige Oberhirten, die den Mut haben wie Paulus 
in .Antiochien (Gai 2, 1:1-:14). 

7. ,,Kirchliche Vollmacht kommt von oben, nicht von unten!" 

Niemand bezweifelt, daß das kirchliche Amt seine Vollmacht nicht vom Willen der ein­
zelnen Glieder, sondern vom auferstandenen Christus über die apostolische Nachfolge 
bekommt. Das heißt aber noch keineswegs, daß ein Bischof unbedingt nur durch Ko­
optation von seiten einer Kongregation der römischen Kurie (nach einem etwas un­
durchschaubaren InformativprozeB) in dieses Kollegium aufgenommen werden kann. 
Die Amtsübertragung ist ein sakramentaler Vorgang, ,,von oben" her ergreift Christus 
ex opere operato die Initiative, in seinem Namen wird der Geweihte seiner Kirche 
gegenüberstehen, nicht nur von ihr bevollmächtigt sein; die Bezeichnung des Amts­
trägers sollte jedoch in einer Weise geschehen, wie es der heutigen geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Situation entspricht. Die Weise der Auswahl war de facto variabel 
und muB nur dergestalt sein, daß sie die Bestellung eines für sein Amt möglichst ge­
eigneten Trägers herbeiführt. Zwar nicht de jure, aber vom Sinn des Amtes her schließt 
dies die Notwendigkeit einer generellen Akzeptation des Bestellten von seiten seiner 
diözesanen Glaubensgemeinschaft mit ein15• Legitimität wird dem Subjekt durch die 
kirchenamtliche Einsetzung mitgeteilt, Effektivität aber bekommt sein Dienst erst durch 
den Konsens zugunsten seiner Person von seiten möglichst vieler (qualifizierter) Mit­
glieder der Gemeinschaft (Pfarre, Diözese), in welcher er das Vorsteheramt ausübt. Aus 
der Geschichte wissen wir um das· ,,Wahlrecht des Gottesvolkes", das eigentlich erst 
seit dem vergangenen Jahrhundert auf eine bloß rituelle Frage zusammengeschrumpft 
ist18

• Der Wunsch vieler Priester ( und Laien) ist daher nur legitim, daß ihnen eine reale 
(gestufte) Mitwirkung an der Bezeichnung der Person des Ordinandus wieder ermög­
licht werde. Die Bischöfe mögen sich hier zuerst vorläufige Formen einfallen lassen und 
gemeinsam in Rom dahingehend wirken, daß dieses Problem in ihrem ureigensten 
Interesse bald und gut gelöst werde. Ihre.Nachfolger werden ihnen dafür dankbar sein, 
aber auch die kirdiliche Gemeinschaft, ~bwohl die kirchliche Zentralbürokratie begreif­
licherweise die Zuw~ eines neuen Mitgliedes in ihr eigenes Gremium hinein lieber 
unter sich allein ausmachen möchte, vielleicht auch aus Angst vor einer „Unterwande­
rung" der Kirche; doch diese kann durch einen gut geordneten und für alle transparen­
ten Prozeß der Auswahl viel besser verhindert werden als durch die übliche, seit Mai 
1971 die Schlüsselfunktion des Nuntius verstärkende Selektionsmethode, in der jede 
Beteiligung repräsentativer Gremien (diözesaner Pastoralrat und Priesterrat) aus­
geschlossen ist. 

Wie wäre es besser zu machen? Auf einer ersten Stufe sollten alle Mitglieder der Orts­
kirche Vorschläge machen können zu den Fragen: Welche Aufgaben sind zu lösen? 
Welche Qualitäten sollte also der Bischof haben? Welche Kandidaten entsprechen diesen 
Erfordernissen? Auf einer zweiten Stufe sollte der aus Priestern und Laien bestehende 
Pastoralrat unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieses breiten Informationsvorganges 

13 Man denke nur an die Fälle Simonis (Rotterdam) und Gijsen (Roermond) in Holland. 
18 Lange galt der Grundsatz des Missale Francorum (ed. Mohlberg): "Nec frustra a patribus 

reminiscimur institutum, ut de electione eorum, qui ad regimen altaris adhibendi sunt, 
consulatur et populus" (27). Dieses Prinzip spricht um 2;0 die Traditio Apostolica des 
Hippolyt klar aus (67, 4): ,,Man ordiniere zum Bischof den, der vom ganzen Volk erwählt 
worden ist.- .. mit der Zustimmung aller, und die Bischöfe mögen ihm die Hand auflegen." 
Papst Leo d. Große sagt: "Wer allen vorstehen soll, soll von allen gewählt werden ... man 
ordiniere niemanden zum Bischof gegen den Willen der Christen und ohne ihre ausdrück­
liche Bitte." (Ad Anastasium, PL ;4, 6;4.) Der c. ;29 des CJC (der Römische Pap~t ernennt 
die Bischöfe frei), erst 1917 eingeführt, ist das Endergebnis einer Entwicklung, die nicht aus 
einer Vertiefung der Glaubenslehre hervorging, sondern durch äußeren Druck, durch welt­
liche Einflüsse zustande kam. 



begrenzte Kandidatenliste aufstellen und diese der Bischofskonferenz 3 Begut-
achtung und Ergänzung vorlegen S dritten Stufe soll der diözesane Pastoralrat
die Waıahl vornehmen und auf vierten Gtufi iber den Vorsitzenden der Bischofs-
Onferenz V{ aps die Konfirmation des erbitten Erst nach dieser Kon-
Girmation dürfte das Wahlergebnis publiziert werden Die Bischofskonferenz als BAaMlZeE
sollte das echt haben, nach Bekanntgabe der ründe Kandidaten Z streichen ; dem
aps müßte das -  n zustehen, die Konfirmation Gewählten zu TW Hes
. von mehreren möglichen Wegen, U die on des Ortsbischofs sowochl

als Vertreter Diözese 111 Bischofskollegium, als auch Aufgabe als Keprä-
entant der Universalkirche „a (Ort“ bezeichnen und Zu bewirken in Weise,
WI€ in alten Communio-Modeil aufschien und auch der gesellschaftlichen Situation
VvVon eute entspricht So würde die Beziehung der Priester mn CIgENEN Bischof und
Catholica wesentlich deutlicher und verpflichtender realisiert

Der Bischof inmitten seiner Priesterschaft
aut Lumen Gentium gibt in Christus und der Kirche eıne Ungleichheit auf
rund VO Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht
auch als Lehrer, Ausspender und Hirten die anderen bestellt sind SC  *
waltet doch ınter allen 211e wahre Gleichheit der allenGläubigen gemeinsamen Würde
und Tätigkeit Aufbau des Leibes Christi Der Unterschied den der Herr ZW1S:!  chen
den Amtsträgern und dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt Verbundenheil
C1N, da Ja die Hirten und die anderen Gläubigen Beziehung miteinander Velr-
einf sind denn alle nadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten irkt der
und gleiche Geist 32) In eser Magna Charta dignitatis christianorum kommt
Ausdruck v eigentlich bei allen Problemen der Beziehung zwischen Priestern
und Bischof geht, 1: die Beziehung des cAristlichen Volkes
Bischof dem dieses die Kontinuität von Botschaft Sakrament, TrUuderdiens: mit
dem auferstandenen Herrn versinnbildet wird Denn AAn den Bischöfen, denen die Prie-
cter Geite stehen, ist inmutten der Gläubigen Christus (LG 21); A
hren Ortsgemeinden machen die Priester den Bischof gleichsam gegenwartig 5ie über-
nehmen zı Teil Aufgabe und orge und verwirklichen G1 der tag-
ichen Mühe 28)
Wir Priester waren glücklich wWeIn Bischöfe die tietfste Motivation uUuNsefer An-
trage, Kritiken, Forderungen und Wünsche gelten ließen Leben und unseren
Dienst Priester ın Form verstehen und verwirklichen können, laß der
Dienst und die Verantwortung des Bischots Namen Jesu 1er Weise zu den S
zelnen Menschen ommt dieser liebenswürdige adung, als Dienst A ihrer
Freude, als Hite Wachstum eist als Frkenntnis Glauben, als
Ermutigung ihrer als Ansporn ZUX Großmut erscheinen Um dies ZU

erreichen, O weder auf Gesinnungsänderungen durch mühsame Bekehrung des
Herzens noch auf Strukturänderungen durch nich:  e WEeIUgeETr mühsame Korrekturen oder
Neuordnungen des posiıtiven echtes verzichten Hes wird SO eher gelıngen, Je

dieser oder meıint, Herrlichkeit“ He n einem Raubgut
oder Privatbesitz es: ZU ü  C] sondern sich selbstlos dessen „entäußert“ Was
ihn Herrn über den Glauben der anderen Rebellen den Preis des
Applauses, S Funktionär der Macht oder Kontestator Prinzip machen
möchte Positionskämpfe oder Kompetenzstreitigkeiten sind die Gemeinschaft der
Christen V  a egen SCWESECH, wohl aber sachlich und geduldig sgetragene Mei-
nungsverschiedenheiten: icht als Diskussionen, n denen sich eder durchsetzen
und celbst bestätigen will, sondern als Dialoge, denen 11La ufeinander hört und
voneinander ernt „Was der Geist den Gemeinden spricht“. So kön-
]  Pn die Priester dem Bischof en, die Last der Dorge alle Gemeinden S
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eine _begrenzte Kandidatenliste aufstellen und diese der Bischofskonferenz zur Begut­
achtung und Ergänzung vorlegen. Auf einer dritten Stufe soll der diözesane Pastoralrat 
die Wahl vornehmen und auf. einer vierten Stufe über den Vorsitzenden der Bischofs­
konferenz vom Papst die Konfirmation des Erwählten erbitten. Erst nach dieser Kon­
firmation dürfte das Wahlergebnis publiziert werden. Die Bischofskonferenz als ganze 
sollte das Recht haben, nach Bekanntgabe der Gründe Kandidaten zu streichen; dem 
Papst müßte das Recht zustehen, die Konfirmation eines Gewählten zu verweigern. Dies 
wäre einer von mehreren möglichen Wegen, um die Funktion des Ortsbischofs sowohl 
als Vertreter seiner Diözese im Bischofskollegium, als auch seine Aufgabe als Reprä­
sentant der Universalkirche „am Ort" zu bezeichnen und zu bewirken in einer Weise, 
wie es im alten Communio-Modell aufschien und auch der gesellschaftlichen Situation 
von heute entspricht. So würde die Beziehung der Priester zum eigenen Bischof und zur 
Catholica wesentlich deutlicher und verpflichtender realisiert. 

IV. Der Bischof inmitten seiner Prlestersdtaft 

Laut „Lumen Gentium" gibt es in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit auf 
Grund von Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht ..• wenn 
auch einige als Lehrer, Ausspender . • . und Hirten für die anderen bestellt sind, so 
waltet doch unter allen eine wahre Gleidiheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde 
und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi. Der Unterschied, den der Herr zwischen 
den Amtsträgern und dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt eine Verbundenheit 
ein, da ja die Hirten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander ver­
eint sind; ... denn alle Gnadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten wirkt der eine 
und gleiche Geist (;2). In dieser „Magna Charta dignitatis christianorum" kommt zum 
Ausdruck, worum es eigentlich bei allen Problemen der Beziehung zwischen Priestern 
und Bischof letztlich geht, nämlich um die Beziehung des christlichen Volkes zu seinem 
Bischof, in dem für dieses die Kontinuität von Botschaft, Sakrament, Bruderdienst mit 
dem auferstandenen Herrn versinnbildet wird. Denn „in den Bischöfen, denen die Prie­
ster zur Seite stehen, ist inmitten der Gläubigen Christus anwesend" (LG 21); ,,in 
ihren Ortsgemeinden machen die Priester den Bischof gleichsam gegenwärtig: Sie über­
nehmen zu ihrem Teil seine Aufgabe und seine Sorge und verwirklichen sie in der täg­
lichen Mühe'' (LG 28). 

Wir Priester wären glücklich, wenn unsere Bischöfe die tiefste Motivation unserer An­
träge, Kritiken, Forderungen und Wünsche gelten ließen: unser Leben und unseren 
Dienst als Priester in einer Form verstehen und verwirklichen zu können, daß der 
Dienst und die Verantwortung des Bischofs im Namen Jesu in einer Weise zu den ein­
zelnen Menschen kommt, daB dieser als liebenswürdige Einladung, als Dienst an ihrer 
Freude, als Hilfe für ihr Wachstum im Geist, als Erkenntnis Christi im Glauben, als 
Ermutigung ihrer Freiheit, als Ansporn zur Großmut erscheinen kann. Um dies zu 
erreichen, kann man weder auf Gesinnungsänderungen durch mühsame Bekehrung des 
Herzens noch auf Strukturänderungen durdt nicht weniger mühsame Korrekturen oder 
Neuordnungen des positiven Rechtes verzichten. Dies wird um so eher gelingen, je 
weniger dieser oder jener meint, an seiner eigenen „Herrlichkeit" wie an einem Raubgut 
.oder Privatbesitz festhalten zu müssen, sondern sich selbstlos dessen „entäußert", was 
ihn zum „Herrn über den Glauben der anderen", zum Rebellen um den Preis des 
Applauses, zum Funktionär der Macht oder zum Kontestator aus Prinzip machen 
möchte. Positionskämpfe oder Kompetenzstreitigkeiten sind für die Gemeinschaft der 
Christen nie von Segen gewesen, wohl aber sachlich und geduldig ausgetragene Mei­
nungsverschiedenheiten: Nicht als Diskussionen, in denen sich jeder nur durchsetz~ 
und selbst bestätigen will, sondern als Dialoge, in denen man aufeinander hört und 
voneinander lernt und so entdeckt, ,, was der Geist zu den Gemeinden spricht6'. So kön­
nen die Priester dem Bischof helfen, die Last der Sorge um alle Gemeinden seines 
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Bistums und seine eigene Last obendrein tragen. Der Bischof WI|  s  ederum den
Priestern die Last Tes Dienstes 1n ihrer Gemeinde und dazıu noch ihre ene ast
tragen helfen. werden beide das Gesetz Christi erfüllen dami:  Pr ihren Brüdern
und Schwestern gemeinsamen Glauben ebenweckendes Zeugnis geben: Im
eden zueinander Einstehen £üreinander Vorangehen miteinander.
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Das Johannesevangelium aktuell?
„Im Erkenntnisprozeß christologischen enkens kann D  Al cht wiıe früher von der
Göttlichkeit Jesu ausgehen; vielmehr ist entsprechend der anthropologischen Denkweise
des heutigen enschen das enschsein Jesu alc Ausgangspunkt nehmen“*. Ist aber
dieses Menschsein Jesu Jo-Ev nich  P mehr den ergrun: gerückt den
Evangelien der ynoptiker ohannes schreibt nach einem Wort des Klemens Von
Alexandrien nich!  Prn „somatisches (wie die Synoptiker), sondern „pneumatisches“
Evangelium“. Er B-  en inspirjert vom Geist darzustellen, wWwas der {  P dem
irdischen Leben Jesu wollte. eute ist nach anger Diskussion über lite-
rarische Gattung des Jo-Ev insofern eine Einigkeit cht, >  o mit den Synoptikern
als „Evangelium“ betrachtet wird?®, dessen vornehmste und letzte Ziele B  a historisch-
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Bistums und seine eigene Last obendrein zu tragen. Der Bisdiof wiederum kann den 
Priestern die Last ihres Dienstes in ihrer Gemeinde und dazu noch ihre eigene Last 
tragen helfen. So werden beide das Gesetz Christi erfüllen und damit ihren Brüdern 
und Sdiwestern im gemeinsamen Glauben ein lebenweckendes Zeugnis geben: Im 
Reden zueinander - im Einstehen füreinander - im Vorangehen miteinander. 
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ALOIS STÖGER 

Das Johannesevangelium aktuell? 

„Im Erkenntnisprozeß christologischen Denkens kann man nicht wie früher von der 
Göttlichkeit Jesu ausgehen; vielmehr ist entsprechend der anthropologisdien Denkweise 
des heutigen Menschen das Menschsein Jesu als Ausgangspunkt zu nehmen„1

• Ist aber 
dieses Menschsein Jesu im Jo-Ev nicht mehr in den Hintergrund gerüdct als in den 
Evangelien der Synoptiker? Johannes schreibt nach einem Wort des Klemens von 
Alexandrien nidit ein „somatisdies" (wie die Synoptiker), sondern ein „pneumatisdies" 
Evangelium2• Er sucht inspiriert vom HI. Geist darzustellen, was der Geist mit dem 
irdischen Leben Jesu für uns wollte. Heute ist nadi langer Diskussion über die lite­
rarisdte Gattung des Jo-Ev insofern eine Einigkeit erreidit, als es mit den Synoptikern 
als „Evangelium" betradttet winP, dessen vornehmste und letzte Ziele nidtt historisdi-

1 K. Rahner / W. Thüsing, Christologie - systematisch und exegetisch (Quaestiones dispu­
tatae ;;). Freiburg 1972, 234. 

2 Eusebius, Kirchengeschichte VI 14, 5.7 = BKV 11'1, 281. 
-3 R. Schnadcenburg, Das Johannesevangelium (HThK IV/1), t Bd. Freiburg 1965, 2-9; 

W. G. Kümmel, Das Neue Testament im 20. Jahrhundert (SBS ;o). Stuttgart 1.970, 45-;1, 
1.05-1.22; A. Wikenhauser / ]. Smmid, Einleitung in das Neue Testament. Freiburg 81.973, 
335-341.. 
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